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SoVD: Rentenpaket II zur Sicherung des Rentenniveaus muss endlich auf den Tisch

Debatte um „Rente mit 63“ zynisch 
Immer mehr Menschen in 

Deutschland arbeiten noch mit 
63 bis 67 Jahren. Von 2020 bis 
2023 stieg die Zahl der sozi-
alversicherungspflichtig und 
geringfügig Beschäftigten in 
diesem Alter von 1,31 auf 1,67 
Millionen. So lauten aktuelle In-
formationen aus dem Bundes-
tag. Gleichzeitig wird erneut die 
vorgezogene „Rente mit 63“ dis-
kutiert. SoVD-Vorsitzende Mi-
chaela Engelmeier warnte jetzt 
vor Zynismus in der Debatte. Ziel 
müsse sein, möglichst allen ein 
gesundes Arbeiten bis zum Ren-
teneintritt zu ermöglichen.

Insgesamt stieg die Beschäf-
tigungsquote in dieser Alters-
gruppe in den letzten drei Jahren 
kontinuierlich um 26,2 Prozent. 
2022 waren noch 1,52 Millionen 
Menschen zwischen 63 und 67 in 
Beschäftigung. Die Linke, die die 
Bundesregierung nach aktuellen 
Zahlen gefragt hatte, warnte zu-
gleich vor der Abschaffung der 
„Rente mit 63“. Menschen dürf-
ten angesichts einer geringen 
Rentenerwartung nicht dazu ge-
zwungen sein, weiterzuarbeiten.

Der umgangssprachliche Be-
griff meint die 2014 durch die 
damalige Koalition von Union 

und SPD eingeführte „Altersren-
te für besonders langjährig Ver-
sicherte“. Vorbehalten war diese 
Beschäftigten, die 45 Versiche-
rungsjahre aufweisen konnten. 
Damit konnten sie abschlagsfrei 
in Frührente gehen – vorausge-
setzt, sie waren vor 1953 gebo-
ren.

Altersgrenze bei früherer
Rente heute bei über 64 

Weil das reguläre Rentenein-
trittsalter schrittweise ange-
hoben wird, gibt es die „Rente 
mit 63“ de facto gar nicht mehr. 
Während die Jahrgänge vor 1953 

längst ihre Altersbezüge erhal-
ten, dürfen später Geborene mit 
45 Versicherungsjahren selbst 
dann nicht früher in Rente ge-
hen, wenn sie hierfür Abschlä-
ge in Kauf nehmen würden. So 
liegt die Altersgrenze für eine 
ungekürzte „Frührente“ schon 
bei 64 Jahren und vier Monaten, 
und das für Beschäftigte, die vor 
1960 geboren wurden. Für nach 
1960 Geborene steigt das Ein-
trittsalter bis 2029 auf 65 Jahre.

Vor allem wegen des Fach-
kräftemangels – je mehr Men-
schen vor ihrem eigentlichen 
Renteneintrittsalter aufhören zu 

Laut Statistischem Bundesamt ist für rund 40 Prozent der Erwerbstätigen ab 65 Jahren die ausgeübte Tätigkeit „Quelle des Lebensunterhaltes“ .
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arbeiten, desto mehr Arbeitskräf-
te fehlen – haben sich Deutsch-
lands Arbeitgeber*innen, die Uni-
on und auch Politiker*innen von 
FDP und Grünen wiederholt für 
eine Abkehr von der sogenann-
ten „Rente mit 63“ starkgemacht. 
Man könne es sich nicht leisten, 
dass „hauptsächlich gesunde 
und gut verdienende Menschen 
mit 63 in Rente gehen“, hieß es. 
Die Rede war sogar von einer 
„Stilllegungsprämie für qualifi-
zierte Beschäftigte“. 

Hierzu sagte SoVD-Vorstands-
vorsitzende  Michaela Engelmei-
er der dpa: „Die Debatte um die 
‚Rente mit 63‘ – oder eigentlich 
jetzt ‚Rente mit 64‘ – ist schon et-
was zynisch. Es kann doch nicht 
das Ziel sein, dass Menschen, die 
45 Jahre gearbeitet und Beiträ-
ge gezahlt haben, deshalb nicht 
in Rente gehen sollen, weil sie 
noch zu gesund sind?“

Es gebe keinen Zwang, in Ren-
te zu gehen, stellte die SoVD-
Vorsitzende, die mit ihrem State-
ment unter anderem in der ZEIT 
zitiert wurde, klar. „Wer kann, darf 
heute schon so lange arbeiten, 
wie er oder sie möchte, und den 

Eintritt in die Rente nach hinten 
schieben.“ Aus SoVD-Sicht müs-
se der Plan sein, möglichst allen 
Menschen ein gesundes Arbei-
ten bis zum regulären Renten-
eintritt zu ermöglichen. 

Engelmeier sagte weiter: „Wir 
sollten den Blick auch darauf 
richten, wann die Menschen in 
das Berufsleben einsteigen. Und 
wir sollten darüber reden, wer 
alles in das solidarische System 
der gesetzlichen Rentenversi-

cherung einbezogen ist – und 
wer eben nicht.“

Der SoVD fordert seit Langem 
die Weiterentwicklung der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
zu einer Erwerbstätigenversi-
cherung, in die alle Beschäftig-
ten einzahlen – also auch die 
Beamt*innen, Selbstständigen 
und Mandatsträger*innen. Das 
würde aus Sicht des Verbandes 
nicht allein die Beitrags- und 
damit die Einnahmeseite der 

gesetzlichen Rente stärken, son-
dern auch das Vertrauen in das 
solidarische und gesetzliche 
Rentensystem. „Deshalb ist es 
sehr wichtig, dass nun endlich 
das zweite Rentenpaket mit der 
Stabilisierung des Rentenni-
veaus kommt. Das brauchen wir, 
damit sich die Renten weiterhin 
wie die Löhne entwickeln“, for-
dert die SoVD-Vorsitzende.

In Kürze will Bundesarbeitsmi-
nister Hubertus Heil (SPD) nun 
seine mit Spannung erwarteten 
Pläne zur Sicherung des Renten-
niveaus auf den Tisch legen. Heil 
machte schon 2023 klar, dass es 
mit seiner Regierung eine Erhö-
hung des Renteneintrittsalters 
nicht geben werde. „Wer 45 Jahre 
lang gearbeitet hat, hat ein Recht 
darauf, früher abschlagsfrei in 
Rente zu gehen.“ Ziel müsse es 
sein, so der Arbeitsminister, „dass 
sich alle Generationen auf das 
System der Alterssicherung in 
Deutschland verlassen können“. 
Er sei für flexible Übergänge in 
den Ruhestand.  

Der SoVD wird sich weiter mit 
seinen Forderungen (www.die-
bessere-rente.de) in die Diskus-
sion einbringen.  Veronica Sina

Debatte um „Rente mit 63“zynisch

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verspricht: „Mit dieser Bundes-
regierung wird es keine Erhöhung des Renteneintrittsalters geben!“
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Länder im
Kurzvergleich
Und wie machen es andere? 
• Österreich: höhere Bei-

träge, dafür mehr „Pensi-
on“. Fast alle Erwerbstä-
tigen zahlen ins System 
ein, auch Selbstständige, 
Politiker*innen und Beam-
te. Der Arbeitgeberanteil 
ist höher, das Regelalter 
liegt bei 65 (Männer) und 
bei 60 (Frauen). Ab 2024 
steigt die Grenze für Frau-
en. Wer freiwillig länger ar-
beitet, erhält einen Bonus.

• Schweden: Das Eintritts-
alter wurde zuletzt ange-
hoben. Von 2025 an kann 
frühestens mit 63 Rente 
bezogen werden. Volle 
Bezüge gibt es mit 66. Ab 
2026 gilt ein „Richtalter“, 
orientiert an der durch-
schnittlichen Lebenslänge. 

• Japan: Eine Grundrente gibt 
es ab 65; mehr als ein Drit-
tel über 65 arbeitet jedoch 
länger. Weil Firmen oft ab 
60 pensionieren, müssen 
viele überbrücken – meist 
zu schlechteren Konditio-
nen. Die Regierung hält Fir-
men dazu an, Beschäftigte 
bis 75 zu halten. veo

SoVD: Rentenpaket II zur Sicherung des Rentenniveaus muss endlich auf den Tisch

Einigkeit herrschte in dem von 
Bundespressesprecher Peter-
Michael Zernechel moderierten 
Gespräch vor allem in einem 
Punkt: Gerade in krisenhaften 
Zeiten braucht es eine starke 
und aktive Zivilgesellschaft mit 
ehrenamtlich Engagierten!

Umso deutlicher sei spürbar, 
wenn es daran mangelt. „In den 
Covid-Jahren haben wir ge-
merkt, wie schlimm es ist, wenn 
die zivilrechtliche Stimme fehlt“, 
stellte Henning Baden direkt zu 

Beginn der Gesprächsrunde fest. 
Keren Vogler schilderte als 

Frauensprecherin im Deut-
schen Olympischen Sportbund 
anschaulich ihre persönlichen 
Erfahrungen bei den Special 
Olympics. Die ehrenamtlichen 
Zugangsmöglichkeiten hätten 
viele positive Aspekte und Fa-
cetten: „Ehrenamtliche stehen 
den Athlet*innen oft viel offener 
gegenüber.“

VR-Vorsitzender Bernhard 
Sackarendt sprach auch die Rol-

le der Unternehmen an: „Es kann 
sich sehr viel bewegen, wenn 
sich Unternehmen öffnen für 
ehrenamtliche Tätigkeiten und 
sich informieren, was im Ehren-
amt geht.“ Das Ehrenamt könne 
hier sogar eine Lotsenfunktion 
übernehmen, die wichtig für die 
ganze Gesellschaft sei.  Sacka-
rendt, der zugleich Verbands-
ratsvorsitzender im SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen ist, 
warb für mehr Miteinander und 
mahnte: „Wir müssen aufhören, 
Menschen danach zu labeln, was 
sie können.“ Wichtig sei es, ein 

Wir-Gefühl zu entwickeln – „und 
dies auch über Projekte, nicht al-
lein über Posten“.

Vorstandsvorsitzende Micha-
ela Engelmeier, die selbst aus 
zahlreichen Funktionen des 
Ehrenamtes kommt, stellte fest: 
„Das Ehrenamt ist der Kitt der 
Gesellschaft. Ehrenamtliche 
übernehmen auch Aufgaben, die 
eigentlich staatlich sein müss-
ten.“ Für Menschen, die sich en-
gagieren möchten, sei der SoVD 
eine optimale Anlaufstelle, um 
sich zu vernetzen und Gleich-
gesinnte zu finden. Engelmeier 

Das Ehrenamt als eine tragende Säule des Verbandes stand bei 
der Veranstaltung zur Staffelstabübergabe (siehe Bericht rechte 
Seite) auch im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion. An dieser 
beteiligten sich neben Keren Vogler (Frauensprecherin im Deut-
schen Olympischen Sportbund) und Henning Baden (Abteilungs-
leiter der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt) die 
Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier und der Vorsitzende 
des Verbandsrates (VR), Bernhard Sackarendt.  

Ehrenamt als tragende Säule des Verbandes
Podiumsdiskussion zur Rolle der starken und aktiven Zivilgesellschaft besonders in krisenhaften Zeiten

Bernhard Sackarendt (Mitte) und Michaela Engelmeier (2. v. re.) im Gespräch mit den Podiumsgästen Hen-
ning Baden (re.) und Keren Vogler (2. v. li.). Bundespressesprecher Peter-M. Zernechel (re.) moderierte. 

alle Fotos: Wolfgang Borrs

hatte zudem aktuelle Zahlen 
parat: Demnach gibt es im SoVD 
ingesamt 15.782 ehrenamtlich 
besetzte Funktionen, darunter 
13.737 auf Ortsverbands- und 
1.724 auf Kreisverbandsebene; 
321 Funktionen sind auf Ebe-
ne der Landesverbände verge-
ben. Im SoVD engagieren sich 
6.986 Männer – das macht 44,2 
Prozent der Ehrenamtlichen 
aus – und 8.796 Frauen (55,73 
Prozent). Das Durchschnittsalter 
liegt bei 70,6 Jahren: bei den 
Frauen 69,9 Jahre, bei den Män-
nern 71,3 Jahre.  veoHenning Baden Keren Vogler
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Alfred Bornhalm lenkte den Stra-
tegieprozess: „Wir haben den 
Wandel an der Spitze geschafft!“ 

Der kaufmännische Vorstand Matthias Neiß betonte: „Mit allen Lan-
desverbänden und gemeinsam mit den Haupt- und Ehrenamtlichen 
wollen wir so viel wie möglich für unseren SoVD bewegen.“ 

Die SoVD-Vorstandsvorsitzende 
Michaela Engelmeier mit Pres-
sesprecher Peter-M. Zernechel. 

Bernhard Sackarendt hob die 
zentrale Rolle des Ehrenamtes 
für den Verband hervor.

Die Vorstandskollegen aus Nie-
dersachsen: Dirk Swinke (re., 
Vorsitzender) und Dirk Kortylak.

Viel Applaus gab es für das ehemalige Präsidium (v. li.): Hans-Otto Umland, Bruno Hartwig, Joachim Witt-
rien, Prof. Ursula Engelen-Kefer, Alfred Bornhalm, Franz Schrewe, Bernhard Sackarendt und Jutta König.  

Bernhard Sackarendt: „Wir müssen gerade auch das Ehrenamt stär-
ken – nur wer gelebte Gemeinschaft erfährt, bleibt auch im Verband.“

Staffelstabübergabe vom Ehren- an das Hauptamt (v. li.): Matthias 
Neiß (Vorstand), Alfred Bornhalm (Ex-Präsident), Michaela Engelmei-
er (Vorständin) und Bernhard Sackarendt (Verbandsratsvorsitzender).

alle Fotos: Wolfgang Borrs

„Historischer Moment für den Verband“
In der über 107-jährigen Geschichte des SoVD hat ein neues Kapitel begonnen: Bei einer symbolischen Staffelstabübergabe in der Bun-

desgeschäftsstelle in Berlin legte der ehemalige Präsident Alfred Bornhalm die Führung des Bundesverbandes in die Hände der beiden 
hauptamtlichen Vorstände Michaela Engelmeier und Matthias Neiß. Das Ehrenamt erhält mit den hierzu geschaffenen Gremien Verbands-
rat (VR) und Bundeskonferenz (BK) neue Befugnisse und Kompetenzen, seine fundamentalen Aufgaben für den Verband wahrzunehmen. 
Verbandsratsvorsitzender Bernhard Sackarendt sprach im Rahmen der Veranstaltung von einem „für den Verband historischen Moment“. 

Ein mehrjähriger Reformpro-
zess ist dem Wechsel in der Ver-
bandsspitze vorausgegangen. 
Vorrangiges Ziel ist, den SoVD 
noch schlagkräftiger zu machen 
und fit für künftige Herausforde-
rungen, vor allem in der media-
len Öffentlichkeit. „Wir blicken 
nun optimistisch auf ein neues 
Kapitel voller Fortschritt und So-

lidarität“, stellte Alfred Bornhalm 
fest. Der Übergangspräsident 
dankte „allen, die den Wandel un-
terstützt haben“. Dabei wandte er 
sich explizit an die Mitglieder von 
Verbandsrat und Bundeskonfe-
renz, an die ehemaligen Präsidi-
umsmitglieder,  die Kolleg*innen 
in Haupt- und Ehrenamt in den 
Landesverbänden sowie in der 
Bundesgeschäftsstelle. 

Der SoVD steht für Solidarität, 
Toleranz und Zusammenhalt

Der Verbandsratsvorsitzende 
Bernhard Sackarendt hob die 
gesellschaftliche Verantwortung 
des SoVD in einer Zeit großer 
Herausforderungen hervor: „Un-
ser SoVD steht für Solidarität, für 
Toleranz und für Zusammenhalt. 
Für eine starke Gemeinschaft, für 
Frieden und selbstverständlich 
für eine demokratische Grund-
ordnung.“ Die aktuellen Ent-
wicklungen seien beängstigend, 
wenn man auf die Umfragewer-
te der letzten Monate schaue, so 
Sackarendt. Mut machten hinge-
gen als Zeichen die Demonstrati-

onen im ganzen Land. „Ein große 
Mehrheit schweigt nicht mehr!“ 

Auch die fundamentale Bedeu-
tung des Ehrenamtes war Thema 
seines Beitrages. „Ohne ehren-
amtlich Engagierte gibt es kein 
Gemeinschaftsgefühl. Die Rolle 
des Ehrenamtes ist unverzicht-
bar – jetzt und in Zukunft.“ 

Zur Verbandsreform stellte 
Sackarendt fest: „Die in der neu-
en Satzung festgelegte Struktur 
stellt zwei Dinge sicher: dass das 
Ehrenamt eine starke Rolle be-
hält, auch auf der Bundesebene, 
und dass alle Landesverbände 
eingebunden werden. Damit 
schaffen wir eine klare Aufga-
benteilung, aber auch ein gu-
tes Miteinander von Ehren- und 
Hauptamt.“

Vorstandsvorsitzende Michae-
la Engelmeier sprach ebenso die 
landesweiten Demos an: „An-
fang Februar gingen Hundert-
tausende auf die Straße, um eine 
Brandmauer gegen rechts zu 
bilden.“ Hier zeige sich, wie wert-
voll Demokratie und Sozialstaat 
seien, so Engelmeier, die gleich-

Symbolische Staffelstabübergabe der SoVD-Führung vom Ehrenamt an das Hauptamt

zeitig mahnte: „Viele Menschen 
fühlen sich mit ihren Sorgen und 
Nöten allein gelassen. Was wir 
brauchen, ist ein verlässliches 
Miteinander und echte inhaltli-
che Auseinandersetzung.“ 

Den Verband erfolgreich
in die Zukunft bringen

Der neue kaufmännische Vor-
stand Matthias Neiß spannte den 
Bogen vom Strategieprozess bis  
zur verantwortungsvollen Ver-
wendung der Mitgliedsbeiträge: 
„Jede Veränderung ist ein Prozess. 
Wir haben viele Schritte zurück-
gelegt. Wir sind aber nicht fertig. 
Es liegt an uns, die neuen Struk-
turen, das neue Miteinander mit 
Leben zu füllen. Wir müssen ge-
nau schauen: Was sind die guten 
Dinge, die wir schon haben, und 
welches sind die notwendigen 
Dinge, die wir gemeinsam verän-
dern wollen? Zusammen wollen 
wir den Verband erfolgreich in 
die Zukunft bringen.“

Nach dem offiziellen Teil fand 
beim Get-together ein angeregter 
Austausch statt.  Veronica Sina 
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Politik aus Straßburg, Brüssel & Co.
Am 9. Juni ist Europawahl. Insgesamt 400 Millionen wahlberechtigte Bürger*innen der Europäischen Union (EU) können über 705 

Sitze im Europäischen Parlament (auch kurz „Europaparlament“ oder „EU-Parlament“ genannt) abstimmen. Doch die EU scheint vielen 
kompliziert und abstrakt. Parlament, Rat, Kommission – was ist was? Und warum sollte man wählen? Das Wichtigste ist hier kurz erklärt.

Für Demokratie, Frieden und 
Stabilität, auch in Krisen, sind 
gemeinsame Werte und Wege 
wichtiger denn je. „Wir müssen 
die Chance nutzen, ein Europa 
zu errichten, das den sozialen 
Zusammenhalt fördert und so 
rechten Spaltern den Wind aus 
den Segeln nimmt!“, sagt SoVD-
Vorstandsvorsitzende Michaela 
Engelmeier. „Ein soziales Euro-
pa zeichnet sich durch Mindest-
standards bei sozialstaatlichen 
Leistungen sowie durch eine 
sozialverträgliche Klimapolitik 
und eine gut ausgebaute so-
ziale Infrastruktur aus. Dabei 
müssen auch Superreiche und 
Krisenprofiteure mithilfe einer 
angemessenen Besteuerung in 
die Pflicht genommen werden.“

Hier kann man mitbestimmen. 
Die EU hat sieben zentrale Or-
gane. Entscheiden können die 
Bürger*innen „nur“ über das 
Parlament – oder eher „sogar“. 
Denn es ist das einzige direkt 
gewählte Organ aller überstaat-
lichen Institutionen der Welt.

Europäisches Parlament 
trifft Entscheidungen für alle

Das Parlament ist die Bürger-
kammer. Mit dem Ministerrat 
bildet es die Legislative. Es be-
schließt Gesetze und Haushalt 
und kontrolliert andere Organe. 
Sein Sitz ist Straßburg (Frank-
reich), das Generalsekretariat in 
Luxemburg; in Brüssel (Belgien) 
tagen Ausschüsse, Fraktionen 
und nur manchmal das Plenum. 

Dieses entscheidet über wich-
tige Fragen, die das Leben aller 
in der EU beeinflussen. Zudem 

wählt es – auf Vorschlag des 
Europäischen Rates – den*die 
Kommissionspräsident*in, also 
den*die „Regierungschef*in“. 

Seit dem Brexit gibt es 
nur noch 705 statt 751 Sitze. 
Deutschland wählt 96 davon. 
Die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments (MdEP) bekommen 
ihre Plätze und Fraktionen nicht 
nach Staatsangehörigkeit zuge-
wiesen, sondern nach ähnlichen 
politischen Ansichten. Derzeit 
gruppieren sich die Parteien in 

sieben Fraktionen. Einige Abge-
ordnete sind fraktionslos.

Die Parlamentspräsident-
schaft wechselt alle zweiein-
halb Jahre, aktuell amtiert Ro-
berta Metsola aus Malta (Partit 
Nazzjonalista, konservativ-
christdemokratische Fraktion).

Sechs weitere zentrale  
EU-Organe im Überblick

Die „Ministerrat“ oder nur 
„Rat“ genannte Länderkammer, 
der Rat der Europäischen Union, 

Europawahl 2024: Die EU ist komplex – über wichtige Fragen entscheidet das Parlament

ist der zweite Teil der Legislative 
und zuständig für Gesetze und 
Haushalt. Hier stimmen die Au-
ßen- oder Fachminister*innen 
der Länder die Wirtschafts-, So-
zial-, Außen- und Sicherheitspo-
litik ab. Halbjährlich wechselt 
der Vorsitz. Sitz ist Brüssel.

Ähnlich klingt der Europäische 
Rat, ist aber die „Chefrunde“. In 
Brüssel treffen sich die Staats- 
und Regierungschef*innen zu 
Gipfeln. Sie geben Impulse und 
legen Ziele, Prioritäten und Stra-
tegien fest. Ihren Vorsitz wählen 
sie auf zweieinhalb Jahre.

Die Europäische Kommission 
ist die Exekutive, die Regierung. 
Nur sie kann dem Parlament 
und Ministerrat Gesetze vor-
schlagen. Sie setzt Politik und 
Verträge um. Jedes Land sen-
det eine*n Kommissar*in nach 
Brüssel. Kommissionspräsiden-
tin ist seit 2019 Ursula von der 
Leyen aus Deutschland (CDU).

Der Europäische Gerichtshof 
ist die Judikative. Er sichert, dass 
EU-Recht einheitlich ausgelegt 
wird. Jeder Staat ernennt eine*n 
Richter*in. Sitz ist Luxemburg.

Der Europäische Rechnungs-
hof in Luxemburg kontrolliert 
die Finanzen. Er prüft unabhän-
gig die Einnahmen und Ausga-
ben aller EU-Institutionen.

Die Europäische Zentralbank 
in Frankfurt am Main legt mit 
den nationalen Zentralbanken 
die Währungspolitik fest. 

Zu diesen sieben Organen 
kommen viele weitere Instituti-
onen. Der Europäische Auswär-
tige Dienst etwa vertritt die EU 
nach außen. Eva Lebenheim

Der Plenarsaal in Straßburg. Die Abgeordneten im Parlament stim-
men über wichtige Belange für den Alltag der EU-Bürger*innen ab. 

Foto: Diliff / wiki commons CC BY-SA 3.0

www.sovd.de/europawahl2024
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Rund um den Jahrestag der 
Befreiung des Konzentra-
tions- und Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau am 27. 
Januar 1945 gedenken die Ab-
geordneten im Deutschen Bun-
destag traditionell der Opfer 
des Holocausts. An der Gedenk-
stunde am 31. Januar nahm auch 
die SoVD-Vorstandsvorsitzende 
Michaela Engelmeier teil.

Im Mittelpunkt stand diesmal 
die generationenübergreifende 
Aufarbeitung. Unter anderem re-
deten die Auschwitz-Überleben-
de Eva Szepesi und Marcel Reif, 

Holocaust-
Gedenkstunde 
im Bundestag

Verkehrs- 
gerichtstag: 
Senioren-TÜV?

Sportjournalist und Vertreter 
der zweiten Shoah-Generation.

Engelmeier konnte zudem mit 
Margot Friedländer sprechen. 
Die Holocaust-Überlebende tritt 
seit Langem als Zeitzeugin auf, 
etwa an Schulen. Für ihren Ein-
satz erhielt sie Auszeichnungen 
wie die Bundesverdienstkreu-
ze am Bande (2011) und erster 
Klasse (2023) und die Ehrendok-
torwürde der FU Berlin (2019).

lar. Mit der Stellvertretenden 
Hauptgeschäftsführerin des 
Gesamtverbandes der Versi-
cherungswirtschaft (GDV), Anja 
Käfer-Rohrbach, diskutierte 
die SoVD-Vorstandsvorsitzen-
de über verpflichtende Fahr-
tauglichkeitsprüfungen für 
Senior*innen. Engelmeier war 
klar dagegen: „Ich glaube, dass 
das absolut der falsche Weg ist, 
ältere Menschen unter Gene-
ralverdacht zu stellen. Fahrun-
tüchtigkeit am Alter festzuma-
chen, ist diskriminierend.“

Gesundheitschecks für alle 
bei regelmäßigen Verlängerun-
gen des Führerscheins seien 
aber denkbar. Wichtig sei zudem, 
den öffentlichen Nahverkehr im 
ländlichen Raum ausbauen – als 
Alternative zum Auto.  ele

Michaela Engelmeier war 
Podiumsgast beim Deutschen 
Verkehrsgerichtstag in Gos-

SoVD im Gespräch

Im Plenarsaal des Bundestages traf SoVD-Vorstandsvorsitzende 
Michaela Engelmeier auch auf Zeitzeugin Margot Friedländer (li.). 
Diese überlebte den Holocaust und erhielt für ihre Verdienste um 
die Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit schon viele hohe Ehrungen.

Foto: SoVD

Daten zur EU
Vorläufer der Europäi-

schen Union (EU) von 1992 
waren 1951 die Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS), 1957 die Euro-
päische Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) und 1967 die 
Europäische Gemeinschaft 
(EG). Erst ging es nur um 
Wirtschaft. Heute gibt es 
auch gemeinsame Außen-, 
Sicherheits- und Sozialpoli-
tik und Kooperation bei Bil-
dung, Energie, Gesundheit, 
Verkehr und Digitalisierung. 
Die Verträge gelten über-
staatlich; Länder tauschen 
vielfach ihr Recht auf na-
tionalen Entscheid gegen 
das Recht, EU-weit mitzu-
bestimmen. Mehr Daten: 
• 27 der 47 Länder Euro-

pas sind aktuell in der EU. 
1992 waren es sechs: Bel-
gien, Deutschland, Frank-
reich, Italien, Luxemburg 
und die Niederlande. 

• Währungs- und Wirt-
schaftsunion: 20 Staaten.

• Die EU hat rund 450 Mil-
lionen Einwohner*innen.

• Ihr Binnenmarkt ist der 
größte Wirtschaftsraum 
der Welt. Er hat 23 Millio-
nen Betriebe, ein BIP von 
14,5 Billionen Euro (2021) 
und 56 Millionen Arbeits-
plätze im Binnenhandel.

• Vier Freiheiten: freier Ver-
kehr von Waren, Dienst-
leistungen, Personen und 
Kapital im EU-Gebiet.

• Bürger*innen dürfen über-
all in der EU leben und ar-
beiten. 17 Millionen leben 
in anderen Ländern – so 
viele wie nie. 2,8 Millionen 
arbeiten in Deutschland. 

• Bis 2050 will die EU  
klimaneutral sein.  ele
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Interview

„Entgeltlücke wird Rentenlücke“
Von Aufgabenteilung bis Einkommen: Was die Gleichstellung der Geschlechter bremst und was sie 

endlich voranbrächte, benennt Jutta König anlässlich der Aktionstage. Das Mitglied im neuen SoVD-
Verbandsrat ist seit 2019 Bundesfrauensprecherin und seit 2015 Landesfrauensprecherin in NRW.

___Nach wie vor gibt es eine 
große Differenz zwischen den 
Bruttogehältern der Geschlech-
ter. Viel gravierender sind aber 
die Unterschiede bei den Alters-
einkommen. Wie kommt das?

Nur wenn wir die Sorgelücke, 
die Arbeitszeitlücke und die Ent-
geltlücke überwinden, wird sich 
auch die Rentenlücke schließen!

Es gibt eine große Diskrepanz 
im Arbeitszeitvolumen von Frau-
en und Männern. Das bezieht 
sich nicht nur auf weniger Wo-
chenstunden, sondern auch auf 
größere Auszeiten im Lebenslauf. 
Fast drei Viertel aller Mütter sind 
in Teilzeit tätig. Weil sich Frauen 
eher um Familie, Kinder, Haushalt 
oder pflegebedürftige Angehöri-
ge kümmern, gehen sie viel zu oft 
in Teilzeit – oder sogar ganz raus.

Häufig kehren die Frauen nicht 
mehr auf die Vollzeitstelle zurück. 
Und wenn sie wieder einsteigen, 
dann oft mit einem Minijob, wo 
sie meist keine Rentenpunkte 
sammeln. Aus der Lohnlücke zwi-
schen Männern und Frauen wird 
so im Laufe der Jahre eine Ren-
tenlücke. Das eine ist die Konse-
quenz aus dem anderen.

___Auch dieses Jahr stagniert 
diese Lohnlücke bei 18 Prozent. 
Wodurch schließt sie sich?

Es ist überfällig, dass die 
Bundesregierung energisch für 
Lohngerechtigkeit eintritt. Eine 
konsequente Umsetzung der EU-
Entgelttransparenzrichtlinie ist 
dabei unverzichtbar. Denn das 
Entgelttransparenzgesetz und 
seine Instrumente haben keine 
messbare Wirkung auf die Un-
gleichheit, wie der Zweite Bericht 
der Bundesregierung zeigt. Das 
Gesetz verfehlt sein Ziel, nämlich 
die Durchsetzung des gleichen 
Lohns für gleiche und gleichwer-
tige Arbeit. 

Es ist höchste Zeit, das Ent-
gelttransparenzgesetz zu einem 
starken Lohngerechtigkeitsgesetz 
weiterzuentwickeln.

___Frauen leisten weniger Er-
werbsarbeitsstunden als Män-
ner. Wie kann man Sorgearbeit 
gleichmäßiger aufteilen?

Das ist genau das Problem. 
Frauen leisten nach wie vor den 
größten Teil der Sorgearbeit, was 
ihre Erwerbstätigkeit und Ver-
dienstmöglichkeiten im Lebens-
lauf entscheidend hemmt. Männer 
müssen in ihrer Verantwortung 
für Sorgetätigkeiten gestärkt und 
die partnerschaftliche Aufteilung 
muss gefördert werden. 

Dazu sollte zum Beispiel das 
Elterngeld durch eine Erhöhung 
der Partnermonate weiterent-
wickelt werden. Was macht die 
Bundesregierung? Statt das El-
terngeld zu dynamisieren, be-
grenzt sie den parallelen Bezug 
auf einen statt zwei Monate. 

Elternzeit und Elterngeld nutzen 
zurzeit nur rund 44 Prozent der Vä-
ter. Und gut 75 Prozent der Väter, 
die Elterngeld beziehen, nehmen 
nur die zwei Partnermonate in 
Anspruch, obwohl längere Eltern-
zeiten von Vätern viele positive 
Auswirkungen haben: Die Vater-
Kind-Bindung wird gestärkt. Väter 
erleben wichtige Entwicklungs-
schritte ihres Kindes. Sie entlasten 
die Mutter. Wenn Väter mehr als 
zwei Monate Elternzeit nehmen, 
kehren Mütter früher an die Arbeit 
zurück und arbeiten mehr Stunden. 

Interview: Dr.in Simone Real

www.sovd.de/gleichstellungsmonat

Foto: Studio Romantic / Adobe Stock

Equal Care Day war im Schaltjahr schon am 29. Februar. Der 
„geschenkte“ Tag symbolisiert die unbezahlte, wenig gewürdigte 
Sorgearbeit (von englisch „Care“). Wer pflegt, versorgt, kocht, putzt, 
räumt auf, wäscht und kümmert sich? Frauen wenden dafür täglich 
fast 1,5 Stunden mehr Zeit auf als Männer. Das wirkt sich auf Kar-
riere, Einkommen, Lebensplanung und Rente aus (siehe Interview). 

Für echte Gleichstellung fordert der SoVD unter anderem ein 
Lohngerechtigkeitsgesetz und geteilte Sorgearbeit, auch durch ein 
besseres Elterngeld. „Vier weitere Maßnahmen sind ebenso drän-
gend“, so Bundesfrauensprecherin Jutta König, „Ausbau der Ganz-
tagskinderbetreuung, bezahlte Freistellung für den zweiten Eltern-
teil rund um die Geburt eines Kindes, Zuschüsse für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und eine Entgeltersatzleistung für Pflegende.“

Equal Pay Day am 6. März und Weltfrauentag am 8. März
Zwei weitere Termine verweisen auf Schieflagen: der Equal Pay 

Day am 6. März, zu dem der SoVD wieder für gleiche Bezahlung de-
monstriert, und der Internationale Frauentag, kurz Weltfrauentag. 
Den gibt es als Kampftag gegen Diskriminierung und für Frauen-
rechte schon seit 1911. In manchen Ländern ist der 8. März ein Fei-
ertag, hier seit 2023 nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Immer wieder weist der SoVD auch auf Themen wie Gewalt 
gegen Frauen hin. Dossiers mit allen Verbandspositionen gibt es 
online unter: www.sovd.de/gleichstellungsmonat. ele

Missstände jetzt beheben
Gleichstellungsmonat März – Forderungen des SoVD

Den März ruft der SoVD seit 2022 zum Gleichstellungsmonat aus.  
Anlässe sind Internationaler Frauentag, Equal Pay Day (Tag der Ent-
geltgleichheit) und Equal Care Day (Tag der gleichen Sorgearbeit). 
Denn die Gleichberechtigung im Grundgesetz ist noch nicht Realität.

Jutta König

Der Weltfrauentag am 8. März ist kein Jubel-, sondern ein Kampftag: 
gegen Diskriminierung, Abwertung und Angriffe gegen Frauen.

Foto: Amparo Garcia / Adobe Stock 

„Digital, divers und demo-
kratisch in die Zukunft“: Unter 
diesem Motto hatte die Hans-
Böckler-Stiftung, das Mitbe-
stimmungs-, Forschungs- und 
Studienförderungswerk des 
Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB), zum Neujahrsemp-
fang 2024 in Berlin eingeladen. 
Unter den Gästen war auch die 
SoVD-Vorstandsvorsitzende Mi-
chaela Engelmeier.

Gute Gespräche führte sie un-
ter anderem mit Elke Harnack, 
der stellvertretenden DGB-Vor-
sitzenden, Bernd Rützel, MdB 

Empfang der  
Hans-Böckler-
Stiftung

DBR bei Kranz-
Niederlegung
für NS-Opfer

(SPD) sowie Vorsitzender des 
Arbeits- und Sozialausschusses 
des Deutschen Bundestages, Dr. 
Claudia Bogedan, Geschäftsfüh-
rerin der Hans-Böckler-Stiftung, 
und mit Peter Deutschland vom 
SoVD-Landesverband Hamburg. 

Bei dem regen politischen 
Austausch vor Ort ging es zum 
Beispiel um Themen wie Ge-
werkschaften, Demokratie und 
den Equal Pay Day.

Behindertenrates (DBR) gedach-
ten der Opfer des Nationalsozi-
alismus mit Behinderungen. Im 
Gebäude, das in der NS-Zeit dort 
in der Tiergartenstraße 4 stand, 
organisierten die Nazis die 
systematische Ermordung von 
Patient*innen aus Heil- und Pfle-
geanstalten. Das Verbrechen be-
schönigten sie als „Euthanasie“ 
(„schönes / richtiges Sterben“). 
Europaweit gab es etwa 300.000 
Morde und 350.000–400.000 
Zwangssterilisierungen.

Nach der Rede des Beauftrag-
ten der Bundesregierung für die 
Belange von Menschen mit Be-
hinderung, Jürgen Dusel, legte 
die SoVD-Vorstandsvorsitzende 
Michaela Engelmeier, Mitglied 
im Sprecher*innenrat des DBR, 
einen Kranz nieder.  ele

Eine weitere Gedenkstunde 
fand am T4-Denkmal in Berlin 
statt. Vertretende des Deutschen 

SoVD im Gespräch

Stellvertretend für den Deutschen Behindertenrat (DBR) gedachte 
die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier aller Men-
schen, die wegen ihrer Behinderungen zu Opfern des Nationalso-
zialismus und seiner sogenannten „Euthanasie“ wurden.

Foto: Arne Jachmann / SoVD
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Foto: SoVDFoto: SoVD

Fotos: SoVD Bremen

SoVD-Mitglieder beim Protest am 12. Februar in Twistringen.

Fotos: SoVD Hamburg

SoVD-Aktive aus Orts- und Kreisverbänden des Landesverbandes 
Niedersachsen protestierten auf dem Opernplatz in Hannover.

Foto: SoVD Hannover, SoVD Wolfenbüttel

Die Umfragewerte der letzten Monate sind beängstigend. Rechtspopulistische, 
fremden- und minderheitenfeindliche Kräfte haben Zulauf. Gleichzeitig zeigt sich, 
wie wertvoll unsere Demokratie ist: Hunderttausende gingen dafür auf die Straße. 
Sie bildeten eine Brandmauer gegen rechts und stellten sich gegen Hass, Hetze 
und Ausgrenzung. Das macht Mut! Denn eine große Mehrheit schweigt nicht mehr.  

Auch viele Hunderte SoVD-Mitglieder aus den Landes-, Kreis- und Ortsverbänden und 
dem Bundesverband waren unter den Demonstrierenden. Als starke Gemeinschaft steht 
unser SoVD für Solidarität, Toleranz und Zusammenhalt, für Frieden und die demokra-
tische Grundordnung. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, die niemanden zurücklässt! 
Für diese unersetzbaren Werte engagiert sich der Verband seit über 100 Jahren.  veo

Der SoVD kämpft für Solidarität und Vielfalt

Gemeinsam gegen Nazis – dafür traten die SoVD-Mitglieder bei einer Demonstration in Holzminden 
entschieden ein.

Auch während der Demo am 16. Januar in Hannover-Linden waren Vertreter*innen des SoVD vor Ort.

Im noch winterlichen Celle gingen ebenfalls SoVD-Mitglieder auf 
die Straße; re.: Achim Spitzlei, Mitglied des Verbandsrates.

Foto: Johannes Schraps

Foto: Ruth Nagy

Foto: Heinz Kaatsch Foto: SoVD Varrel

Am 21. Januar versammelten sich rund 50.000 Menschen auf dem Bremer Marktplatz, darunter auch 
zahlreiche Mitglieder aus dem SoVD-Landesverband Bremen. 

Landesschatzmeister Klaus Möhle und Landesfrauensprecherin 
Sara Dahnken zeigten Flagge für den SoVD Bremen.

Für den SoVD Bayern demonstrierte Landesvorsitzende Meta  
Günther am 21. Januar in München.

Am 28. Januar fand die zweite Großdemo in Hamburg mit geschätz-
ten 180.000 Menschen statt.

Hamburgs Landesvorsitzender 
Klaus Wicher war mit dabei.

Foto: SoVD Bayern

Die SoVD-Vorstandsvorsitzende mit Tafel-Geschäftsführerin Sirkka Jendis (re.) Michaela Engelmeier, Prof. U. Engelen-Kefer und Armin Dötsch (LV Berlin-Brandenburg).
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Krankenhausreform vorbereitet
Das Transparenzverzeichnis für das Leistungsangebot von Kliniken kann im Mai starten. Außerdem 

brachte der Vermittlungsausschuss einen Fonds auf den Weg, der Krankenhäusern Investitionen von 
50 Milliarden Euro ermöglicht. Der SoVD kritisiert, dass dazu Beitragsmittel verwendet werden sollen. 

Der Vermittlungsausschuss 
von Bund und Ländern hat 
zwei gesundheitspolitische 
Vorhaben auf den Weg ge-
bracht. Nachdem der Bundes-
rat den Gesetzentwurf für die 
Schaffung eines Online-Atlas 
zur Übersicht über die ange-
botenen Leistungen von 1.700 
Krankenhäusern zunächst ge-
stoppt hatte, wurde nun eine 
Einigung gefunden.

Das Portal kann voraussicht-
lich im Mai starten. Das Ver-
zeichnis soll unter anderem das 
jeweilige Leistungsangebot der 
Klinik, die personelle Ausstat-
tung und Qualitätsdaten um-
fassen. Dabei geht es auch um 
Komplikationen oder Todesfäl-
le. Die Veröffentlichung der Da-
ten soll zum einen fördern, dass 
Patient*innen selbstbestimmt 
ihren Behandlungsort auswäh-
len. Zum anderen soll sie dazu 
beitragen, die Häuser zu einem 
Wettbewerb um die bestmögli-
che Qualität anzuregen.

Außerdem einigten sich die 
Vertreter*innen von Bundestag 
und Bundesrat auf einen Zu-
schuss an die Kliniken in Höhe 
von sechs Milliarden Euro in 
diesem Jahr sowie die Einrich-
tung eines Transformations-

fonds für die geplante Kran-
kenhausreform. Von 2025 bis 
2035 sind daraus 50 Milliarden 
Euro an Investitionen vorge-
sehen. Die Kosten sollen sich 
Bund und Länder je zur Hälfte 
teilen, wobei der Bundesanteil 
jedoch nicht aus Steuermitteln, 
sondern aus Beitragsmitteln 
der Versicherten stammen soll.

Der SoVD kritisiert diese Auf-
teilung und macht sich dafür 
stark, die Kosten gleichmäßig 
zwischen Bund, Ländern und 
Krankenkassen – auch den pri-

vaten – aufzuteilen. Der Bund 
dürfe sich dabei nicht aus sei-
ner Finanzierungsverantwor-
tung ziehen und Versicherte 
belasten. Zudem hält der Ver-
band einen Strukturfonds für 
nötig, der die Krankenhäuser 
bei der Neustrukturierung von 
Standorten und der Planung 
von Neubauten unterstützt.

Insgesamt begrüßt der SoVD 
die Einführung des Transpa-
renzverzeichnisses und die 
Fortschritte bei der Kranken-
hausreform.  str / dpa

Klinik-Atlas und Transformationsfonds kommen – Versicherten droht Belastung

Der neue Online-Atlas soll Patient*innen helfen, die beste Klinik 
für ihr Anliegen zu finden. 

Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht, kann seit diesem Jahr 
eine Beschäftigung aufnehmen, ohne dass die Rente wegfällt. 

Foto: WavebreakMediaMicro / Adobe Stock

Foto: contrastwerkstatt / Adobe Stock

Rückkehr in den Job möglich
Erwerbsgeminderte Personen haben bisher ihre Rentenansprüche verloren, wenn sie eine regu-

läre Beschäftigung aufgenommen haben. Seit diesem Jahr können sie jedoch bis zu sechs Monate 
probeweise arbeiten und weiter Rente beziehen. Lediglich Hinzuverdienstgrenzen sind zu beachten. 

Beziehende von Erwerbs-
minderungsrente können pro-
beweise eine Beschäftigung 
aufnehmen, ohne ihre Renten-
ansprüche zu verlieren. Bisher 
bedeutete der Start einer regu-
lären Beschäftigung das Ende 
der Rentenzahlung. 

Wie die Deutsche Rentenver-
sicherung (DRV) informiert, be-
steht der der Rentenanspruch 
jetzt in einem Zeitraum von 
einem halben Jahr fort – unab-
hängig vom Umfang der täg-
lichen Arbeitszeit. Die Hinzu-
verdienstgrenzen von jährlich 
37.117,50 Euro und 18.558,75 
Euro bei voller Erwersbmide-
rung gelten weiterhin. 

Betroffe können so den Weg 
zurück ins Berufsleben auspro-
bieren und ihre Chance für eine 
erfolgreiche Rückkehr in den 
Arbeitsmarkt verbessern. Im 
Einzelfall können sie den Erpro-
bungszeitraum laut DRV auch 
verkürzen oder verlängern.

Wenn aus der Arbeitsauf-
nahme eine dauerhafte Be-
schäftigung wird, prüft die 
Rentenversicherung, ob die Er-
werbsminderungsrente entfällt. 
Für den Probezeitraum fordert 
sie keine Auszahlungen zurück. 

Die DRV empfiehlt Interessier-
ten, die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen wollen, ihren 
zuständigen Träger vorab über 
Art und Umfang der Tätigkeit 
und den voraussichtlichen Ver-
dienst zu informieren.  str / dpa

Menschen mit einer Erwerbsminderungsrente können probeweise arbeiten

Nordrhein-Westfalen

Engelmeier, die selbst aus 
Hagen in Nordrhein-Westfalen 
stammt, war zur Weiberfast-
nacht zu Gast beim Frauen-
nachmittag des SoVD-Kreisver-
bandes Witten im Ruhrgebiet. 

Bei der Veranstaltung ging es 
natürlich ebenfalls um Inhalte. 
Kostümiert als „SoVD-Marie-
chen“ sprach Engelmeier vor 
rund 250 Frauen unter anderem 
über Gleichstellungsfragen. Sie 
konnte auch die Lebenshilfe 
Witten begrüßen, mit der der 
Verband gemeinsam eine Werk-
statt für behinderte Menschen 
in der Stadt betreibt. Mit von 
der Partie war Jutta König, Bun-
des- sowie in NRW Landesfrau-
ensprecherin des SoVD.  ele

Politischer Karneval
Der SoVD will laut sein für alle, die ihn brauchen. Dieser Einsatz 

kann und soll immer auch Spaß machen. So nutzten die Vorstands-
vorsitzende Michaela Engelmeier und Bundesfrauensprecherin 
Jutta König den Karneval, um Gleichstellung zu thematisieren. 

Jutta König (li.) mit dem „SoVD-
Mariechen“ Michaela Engelmei-
er bei der Weiberfastnacht.

Foto: privat

Das Machtwort der höchsten 
deutschen Zivilrichter*innen in 
Karlsruhe betont das Recht auf 
Veränderungen am Gemein-
schaftseigentum in Mehrfamili-
enhäusern – wenn es um einen 
barrierefreien Umbau geht.

In einem Fall billigte das Ge-
richt einen Außenaufzug im Hof 
eines denkmalgeschützten, für 
die Vorderhausfassade preisge-
krönten Jugendstil-Altbaus in 
München; im zweiten Fall eine 
Terrasse mit Rampe an einer 
Gebäuderückseite in Bonn (Az.: 
V ZR 244 / 22 und V ZR 33 / 23). 

Der BGH hatte beide Fälle 
vor dem Hintergrund des 2020 
reformierten Wohnungseigen-
tumsrechts geprüft. Die Reform 
sollte Barrierefreiheit erleich-
tern. Das neue Gesetz besagt, dass jede*r Eigentümer*in bauliche 
Veränderungen verlangen kann, die Menschen mit Einschränkun-
gen nutzen können. Neben Älteren und Menschen mit Behinderun-
gen profitieren davon auch Eltern mit Kinderwagen. Nicht erlaubt 
sind allerdings Umbauten, die entweder die Wohnanlage grundle-
gend umgestalten oder eine andere Partei benachteiligen. Hiermit 
argumentieren Eigentümergemeinschaften oft gegen Umbauten.

Weder bei den Münchner noch bei den Bonner Plänen sah das 
Gericht Verstöße gegen diese Auflagen. Und es sei der Wille des 
Gesetzgebers, dass barrierefreier Wohnraum vorankommt. „Dem 
müssen Gerichte Rechnung tragen“, erklärte die Vorsitzende BGH-
Richterin Bettina Brückner bei der Urteilsverkündung.  ele / dpa

BGH: Barrierefreiheit 
geht in jedem Fall vor

Treppen & Co. können die Traumwohnung zum Alptraum machen. 
Ein Gesetz von 2020 soll es Älteren oder Menschen mit Behinde-
rungen erleichtern, in die Wohnung zu kommen. Doch gegen Um-
bauten haben (Mit-)Eigentümer oft Einwände. In zwei Fällen stellte 
der Bundesgerichtshof (BGH) klar, wie wichtig Barrierefreiheit ist. 

Aktuelles Urteil

Auch wenn es die Fassade ver-
ändert: An- und Umbauten wie 
Aufzüge können nötig sein.

Foto: Bernd Kröger / Adobe Stock
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Einige Krankenkassen haben 
ihre Zusatzbeiträge zum Jah-
resbeginn angehoben, teilweise 
um bis zu 0,8 Prozent. Im Durch-
schnitt beträgt er 1,7 Prozent. 
Für Arbeitnehmer*innen wurde 
die höhere Zahlung ab Januar 
fällig, bei Rentner*innen kommt 
diese Anpassung zwei Monate 
später an. Ab März werden man-
che deshalb eine geringere mo-
natliche Überweisung erhalten. 

So wie beim regulären Kran-
kenkassenbeitrag übernimmt 
die Rentenversicherung auch 
beim Zusatzbeitrag die Hälf-
te der Kosten – analog zum  
Arbeitgeber für berufstätige 
Versicherte. Hat eine Kranken-
kasse ihren Zusatzbeitrag also 
beispielsweise um 0,8 Prozent 
erhöht, erhalten Rentner*innen 0,4 Prozent weniger Rente. Diese 
leitet die Rentenversicherung direkt an die jeweilige Krankenkas-
se weiter. Bei einer Rente von 1.000 Euro führt das in diesem Bei-
spiel zu einer um 4 Euro niedrigeren Auszahlung. str

Gesetzliche Krankenkas-
sen müssen ein sogenanntes 
„Hausarztmodell“ anbieten. 
Versicherte, die sich dafür ent-
scheiden, verpflichten sich, 
bei Beschwerden zuerst ihren 
Hausarzt oder ihre Hausärztin 
aufzusuchen, statt einen Ter-
min in der Facharztpraxis zu 
vereinbaren. Der Hausarzt oder 
die Hausärztin entscheiden, ob 
eine weitere Behandlung durch 
Fachärzte nötig und sinnvoll ist. 

Wie das Magazin „Finanztest“ 
berichtet, könne der Besuch in 
der Praxis für Versicherte kom-
fortabler werden, denn viele 
böten im Zuge des Hausarztmo-
dells Abendsprechstunden oder 
kürzere Wartezeiten an. Außer-
dem belohne die Krankenkasse 
die Teilnahme am Hausarztmodell mit Prämien oder mit der Be-
freiung von Zuzahlungen, so die Verbraucherzentrale. 

Versicherte verpflichten sich durch die Teilnahme am Programm, 
mindestens ein Jahr lang die selbe Hausarztpraxis zu besuchen; 
ein Wechsel ist nur in Ausnahmefällen möglich. Zu Fachärzt*innen 
gelangen Teilnehmende nur noch dann, wenn sie eine Über-
weisung haben. Ausgenommen davon sind Gynäkolog*innen, 
Augenärzt*innen sowie Kinder- und Jugendärzt*innen. 

Hinzu kommt, dass nicht jede Praxis dieses Modell anbietet, wo-
möglich ist also ein Wechsel der hausärztlichen Versorgung nötig. 
Wer Interesse am Hausarztmodell hat, bekommt bei der Kranken-
kasse mehr Informationen zu teilnehmenden Praxen.  str / dpa

Kassenbeiträge steigen

Vor- und Nachteile 
beim Hausarztmodell 

Ab März höherer Zusatzbeitrag für Rentner*innen

Bei Erkrankungen zuerst in die Praxis vor Ort

Veränderungen bei den Kosten für die Krankenversicherung 
wirken sich bei Rentenbeziehenden erst zwei Monate später aus. 
Wegen des höheren Zusatzbeitrages werden einige Versicherte ab 
diesem Monat etwas weniger Rente erhalten. 

Beim Hausarztmodell verpflichten sich Patient*innen, bei ge-
sundheitlichen Problemen zuerst ihre Hausarztpraxis aufzusuchen. 
Zum Facharzt geht es dann nur noch mit einer Überweisung. Dafür 
kann es Prämien und Rabatte von der Krankenkasse geben. 

Auch Rentner*innen müssen ab 
diesem Monat mehr Geld für die 
Krankenversicherung zahlen. 

Erst in die hausärztliche Praxis, 
dann zu Spezialist*innen? Das 
sieht das Hausarztmodell vor. 

Foto: Monkey Business / Adobe Stock
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Wenn Gewalt zum Alltag gehört
Es geschieht meist hinter verschlossenen Türen. Nach außen wird so lange wie möglich die Fassade 

einer heilen Welt aufrechterhalten. Dabei haben Demütigungen und körperliche Übergriffe nichts mit 
einer schützenswerten Privatsphäre zu tun. Die Rechtsanwältin Sandra Günther kennt dieses Problem 
nur zu gut. Sie hilft Betroffenen dabei, die Spirale häuslicher Gewalt zu durchbrechen.

Auf der Internetseite ihrer 
Kanzlei informiert Sandra Gün-
ther ausführlich über häusliche 
Gewalt und über die rechtlichen 
Möglichkeiten, sich davor zu 
schützen. Ratsuchenden gibt sie 
dort eine unmissverständliche 
Botschaft: „Sie haben nur ein 
Leben, schützen Sie es!“

Täglich hat die Anwältin mit 
Betroffenen von häuslicher Ge-
walt zu tun. Und fast immer sind 
es Frauen, die misshandelt, be-
droht oder gedemütigt werden. 
Besonders schlimm ist die Situa-
tion in Familien mit Kindern. 

Günther möchte wachrütteln 
und Auswege aufzeigen. Doch 
gerade der erste Schritt fällt 
den Betroffenen oft schwer. Das 
weiß die Juristin leider nur zu 
gut: „Das Thema ist immer noch 
mit sehr viel Scham behaftet. 
Viele denken, sie hätten persön-
lich versagt und wären schuld. 
Ich habe viele Frauen, die bei 
mir sitzen und die sagen: ‚ Ja, 
er hat mich geschlagen, aber 
da habe ich ja auch vorher das 
und das gemacht.‘ “ Anstatt die 
Verantwortung für Gewalt dem 
Täter zu geben, hinterfragen die 
Opfer also das eigene Verhalten. 
Von außen betrachtet erscheint 
das paradox.

In vergifteten Beziehungen
ist Macht ungleich verteilt

Menschen, die eine gleichbe-
rechtigte Partnerschaft führen, 
können Konflikte offen anspre-
chen. Im besten Fall finden sie 
eine Lösung, im schlechtesten 
Fall gehen sie getrennte Wege. 
Anders sieht das bei toxischen 
Beziehungen aus. In diesen so-
zusagen vergifteten Strukturen 
besteht ein Machtgefälle, bei 
dem ein*e Partner*in wunde 
Punkte und Unsicherheiten 
der anderen Seite ausnutzt. Es 
kommt zu Manipulationen und 
emotionalem Missbrauch. Sich 
aus einer derartigen Abhängig-
keit zu lösen, fällt Betroffenen 
oft unglaublich schwer.

Noch komplizierter wird es, 
wenn dringend benötigte Un-
terstützung ausbleibt. Es kommt 
immer wieder vor, dass Betrof-
fene nicht ernst genommen 
werden und sich sogar rechtfer-
tigen müssen. Nicht selten, so 
Sandra Günther, werde aus dem 
Umfeld auf die Frauen eingere-
det: „Komm, probier‘s doch noch 
mal!“ oder: „Lass mal, wir hatten 
doch auch unsere Probleme.“

Goldene Hochzeit –
ein Segen oder ein Fluch? 

Wer Gewalt derart relativiert, 
macht es sich einfach. Denn 
dann muss man sich nicht mit 
Konsequenzen wie Trennung 
oder Scheidung auseinander-
setzen. Doch statistisch ist jede 
dritte Ehe zum Scheitern verur-
teilt. Nur zu gern würden jun-
ge Paare da ihren Großeltern 
nacheifern, die oftmals Jahr-
zehnte verheiratet blieben. War 
„damals“ also alles besser?

Daran will Günther nicht 
so recht glauben. Missstände 
würden heute eher benannt, 
während man früher vieles not-
gedrungen unter den Teppich 
gekehrt habe: „Wenn wir zurück-
schauen, dann hat oft der Mann 
gearbeitet und die Frau war für 
die Erziehung der Kinder und 
für die Hausarbeit zuständig. Da 
gab es die Option, zu gehen, gar 
nicht in der Art wie heute.“ Das 
gesellschaftliche Bewusstsein, 
so die Anwältin, habe sich ge-
ändert und häusliche Gewalt in 

der öffentlichen Wahrnehmung 
einen höheren Stellenwert be-
kommen. 

Illusionen darüber, was im pri-
vaten Bereich auch heute noch 
geschieht, sollte sich dennoch 
niemand machen. Körperliche 
und auch psychische Gewalt 
kommen in allen Schichten 
und Altersgruppen vor. In der 
Kanzlei von Sandra Günther 
schüttete erst kürzlich eine 78 
Jahre alte Dame ihr Herz aus: 
Sie habe ihr Leben lang unter 
ihrem Mann gelitten, aber nie 
die Kraft gefunden, sich schei-
den zu lassen. Nun wolle sie 
diesen Schritt endlich gehen.

Auch zu zweit sollte man 
auf eigenen Füßen stehen 

Sandra Günther ermutigt 
alle, die von häuslicher Gewalt 
betroffen sind, sich rechtzeitig 
Hilfe zu suchen. Auch in einer 
Beziehung, so die Juristin, soll-
ten sich Frauen noch ein Maß 
an Selbstständigkeit erhalten. 
Neben eigenen Freundschaften 
gehörten hierzu auch alltägli-
che Dinge wie etwa ein eigenes 
Konto, um finanziell nicht vom 
Partner abhängig zu sein. Das 
habe nichts mit Misstrauen und 
sehr viel mit Augenhöhe zu tun. 
Und nüchtern betrachtet sei es 
ja tatsächlich so: „Man hat nur 
ein Leben.“

 Joachim Schöne

In einer Beziehung oder einer Familie sollte niemand Angst haben müssen

Eltern, die sich streiten oder gar gewalttätig werden, sind gerade für Kinder eine riesige Belastung.
Foto: Summit Art Creations / Adobe Stock

Sandra Günther

Sandra Günther, Ruth Mar-
quardt: Wenn Liebe toxisch 
wird. Goldegg Verlag, ISBN: 
978-3-99060-325-3, 22 Euro.
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Sozialbestattung – Hauptsache billig?
Nach dem Tod eines Angehörigen befinden sich Menschen nicht nur emotional, sondern oftmals auch finanziell in einer schwierigen Situation. Viele Menschen sind 

nicht in der Lage, die anfallenden Bestattungs- und Folgekosten für den verwaltungstechnischen Ablauf zu tragen. So erging es auch Viktor M. (Name geändert), nachdem 
seine Ehefrau verstorben war. Er und seine beiden minderjährigen Töchter sind schon seit Längerem auf staatliche Unterstützung angewiesen, Ersparnisse oder Vorsorge 
für diesen schlimmsten Fall waren deshalb nicht möglich. Trotz der Scham, für die Bestattung seiner Frau fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, blieb ihm nichts 
anderes übrig, als beim Gifhorner Sozialamt Unterstützung zu beantragen. Nach Überprüfung seiner prekären finanziellen Situation sagte die Behörde die Erstattung 
eines Teils der Bestattungskosten im Rahmen einer Sozialbestattung zu.

Niedersachsen

Foto: DAREK11 / Adobe Stock

Jede Kommune hat einen gewissen Ermessensspielraum, welche Bestattungskosten sie im Rahmen 
einer Sozialbestattung als angemessen definiert und übernimmt.

Kleiner Einsatz, große Wirkung:  
Hinterlassen Sie bleibenden Eindruck!

www.sovd-shop.de
Schauen Sie vorbei, und entdecken Sie die Werbemittelwelt des SoVD:

Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel für Ihren Messestand oder 
kleine Präsente für Technik-Freunde – in unserem Werbemittel-Shop finden Sie 
viele Artikel, mit denen Sie Ihre ehrenamtliche Arbeit unterstützen oder  
einfach anderen eine Freude machen können. Damit bleiben Sie in  
Erinnerung, denn – über ein kleines Geschenk freut sich jeder!

Das Amt übernimmt da-
bei zum einen die Kosten für 
den Erwerb einer einfachen 
Grabstelle. Hinzu kommen die 
Bestatterkosten mit den not-
wendigen Überführungen, der 
hygienischen Versorgung, dem 
Einkleiden und Einbetten. 

Eine Sozialbestattung wird 
immer auf das Nötigste re-
duziert. Aber auch Menschen 
mit wenig Geld haben Rechte. 
So darf eine Sozialbestattung 
nicht auffällig arm aussehen. 
Allerdings gibt es keine ein-
heitliche bundesweite Rege-
lung, die Kommunen haben 
hier einen eigenen Entschei-
dungsspielraum, was sie für 
angemessen beziehungsweise 
würdig halten. 

Keine Kostenerstattung  
für Urnenschmuck

Im Landkreis Gifhorn ist man 
dabei anscheinend besonders 
hartherzig. Wie so oft geht es 
ums Geld. Festgelegt ist hier 
zum Beispiel, dass eine einfa-
che Urne einen Betrag in Höhe 
von insgesamt 50 Euro nicht 
überschreiten darf. Auch die 
Kostenübernahme für Urnen-
schmuck mit Schleife in Höhe 
von 125 Euro wird als nicht zu 
den erforderlichen Kosten einer 
Bestattung gehörig angesehen 
und abgelehnt.

Das Sozialamt Gifhorn kürzt 
gern noch weiter. Die Besor-
gung der Bestattungsangele-

genheiten mit Ausgaben von 
195 Euro werden nicht über-
nommen, ebenso wie die Ver-
waltungskosten bei den Behör-
den mit 30 Euro. 

Die Begründung dafür lautet, 
dass diese Kosten nicht der Be-
stattung selbst dienen. Dabei 
handelt es sich um die Durch-
führung einer ordnungsgemä-
ßen Abmeldung der verstorbe-
nen Person und die Ausstellung 
der Sterbeurkunde, um Hinter-
bliebenenrente zu beantragen 
und private Angelegenheiten 
wie die Kündigung des Han-
dyvertrages und der Versiche-
rungen zu erledigen. Also alles 
Leistungen, die zwingend erfor-
derlich sind und keinesfalls als 
überflüssig oder gar Luxus zu 
bezeichnen sind. 

Die einfache Bestattung sei-
ner Ehefrau ohne Glanz und 
Glamour, aber mit einem Min-
destmaß an Würde, kostete  
Viktor M. rund 3.100 Euro, er-
stattet hat das Sozialamt aber 
nur 2.600 Euro. Die Differenz 
von 500 Euro soll er nun selbst 
tragen, was ihn als Bezieher von 
Bürgergeld mit zwei Kindern fi-
nanziell schwer trifft. 

„Ein Blumengebinde für die 
Urne, eine Tasse Kaffee bei 
der Trauerfeier sind doch kein 
Luxus. Haben nicht auch arme 
Menschen Anspruch auf ein an-
gemessenes Begräbnis?“, fragt 
sich Viktor M. und bat um Hilfe 
beim SoVD in Gifhorn. 

SoVD legt beim Sozialamt 
Widerspruch ein

Christine Scholz, Leiterin des 
SoVD-Beratungszentrums, hat 
beim Sozialamt Widerspruch 
gegen den negativen Bescheid 
eingelegt. „In Deutschland ha-
ben alle Verstorbenen – auch 
Bezieher von sozialen Leistun-
gen – einen rechtlichen An-
spruch auf einen würdevollen 
Abschied. Schlichte Dekoration, 
die Möglichkeit eines angemes-
senen Abschieds von Verstorbe-

nen und ein Ausgleich für die 
anfallenden Verwaltungskosten 
etwa sollte das Mindestniveau 
an Bestattungskultur sein, da-
mit auch finanziell schwache 
Menschen ihre Angehörigen 
angemessen bestatten können“, 
begründet Scholz den Wider-
spruch. 

Die erste Reaktion des Sozi-
alamtes auf den Widerspruch 
lautet, dass es nicht um eine 
standesgemäße Bestattung 
gehe, sondern nur um eine ein-

fache und würdige. Wie letztere 
aussieht, definiert die Behör-
de nach eigenem Gutdünken. 
Menschlichkeit und Anteilnah-
me spielen dabei offensichtlich 
gar keine Rolle. Im Gegenteil, 
Scholz vermutet, dass es bei 
den Sozialbestattungen nur 
noch darum geht, finanziell 
schlecht gestellte Menschen 
einfach möglichst billig unter 
die Erde zu bringen. Dagegen 
wird der SoVD auch weiterhin 
vorgehen.    bh

Seite 10  Nr. 3 | März 2024AUS DEN LANDESVERBÄNDEN



Mit Reha wieder fit für den Job
Eine medizinische Rehabilitation soll nach einem Unfall oder einer Krankheit helfen, wieder fit 

für den Arbeitsalltag zu werden oder zumindest verhindern, dass sich die Arbeitsfähigkeit weiter 
verschlechtert. Und davon profitieren beide Seiten: Versicherte sind länger erwerbstätig und bleiben 
der Rentenversicherung darüber hinaus auch als aktive Beitragszahler*innen erhalten.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund informiert zur medizinischen Reha

Doppelte Haushaltsführung
Wer aus beruflichen Gründen am Arbeitsort eine zusätzliche 

Wohnung oder ein Zimmer mietet, um nicht täglich zwischen 
Wohn- und Arbeitsort pendeln zu müssen, kann einen Teil der da-
mit verbundenen Kosten steuerlich geltend machen. Ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2023 gibt es eine neue, eigene Anlage mit dem 
Titel „Anlage N Doppelte Haushaltsführung“, um diese Ausgaben 
zu erfassen. Die Anlage beinhaltet auch neue Zeilen zur doppelten 
Haushaltsführung im Ausland, um den Verpflegungsmehraufwand 
genau berechnen zu können.

Anlage N „häusliches Arbeitszimmer“
Die „normale“ Anlage N wurde ebenfalls umstrukturiert, vor al-

lem im Hinblick auf das häusliche Arbeitszimmer: Ab 2023 gibt es 
nur noch zwei Möglichkeiten, Werbungskosten für das Arbeiten 
von zu Hause in der Steuererklärung anzugeben.

Zum einen das häusliche Arbeitszimmer: Sämtliche Kosten 
für das Arbeitszimmer sind als Werbungskosten absetzbar, wenn 
es den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit bildet. Das ist zum 
Beispiel bei manchen Journalistinnen und Journalisten der Fall. 
Wollen diese die vollen Kosten für ihr Arbeitszimmer in der Steu-
ererklärung angeben, müssen sie die Ausgaben anteilig ermitteln 
– also für Gas, Wasser, Strom, Miete oder auch Versicherungen. 
Ab 2023 kann für das Arbeitszimmer alternativ die Pauschale von 
1.260 Euro geltend gemacht werden, so spart man sich das Suchen 
und Ausrechnen von Belegen. 

Für alle übrigen Arbeitnehmer*innen gibt es die zweite Variante, 
um die Kosten ihres Arbeitsplatzes zu Hause steuerlich geltend zu 
machen: Sie können ab 2023 die Homeoffice-Pauschale von maxi-
mal 1.260 Euro ansetzen (2022 waren es 600 Euro). Allerdings darf 
diese nur für tatsächlich im Homeoffice verbrachte Arbeitstage in 
der Steuererklärung eingetragen werden. Pro Tag sind es dann 6 
Euro und anerkannt werden maximal 210 Tage (210 Tage x 6 Euro 
= 1.260 Euro).

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
Neu ab Veranlagungszeitraum 2023 ist die Anlage „V Sonsti-

ges“. Darin sollen nun alle Einkünfte aus einer Grundstücksge-
meinschaft sowie Einnahmen aus einer Untervermietung erfasst 
werden. Die bisherige Anlage V für Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung verlängert sich auf vier Seiten.                Quelle: VLH

Wichtige Änderungen in 
der Steuererklärung 2023

Steuerformular 2023 mit neuen Anlagen

Doppelte Haushaltsführung, Anlage SO oder Anlage V Sonstiges: 
Es gibt zahlreiche Erweiterungen und Neuformulierungen sowie 
zwei komplett neue Anlagen bei den Steuerformularen 2023. Der 
Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) gibt 
einen Überblick über die wichtigsten Änderungen.

Eine ungeliebte, aber notwendige Aufgabe ist das Ausfüllen der 
Formulare für die jährliche Steuererklärung.

Foto: StudioLaMagica / Adobe Stock

Der Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland 
wünscht seinen Mitgliedern ein frohes Osterfest!

Foto: drubig-photo / Adobe Stock

Sie können Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitati-
on bekommen, wenn ihre Er-
werbsfähigkeit erheblich ge-
fährdet oder bereits gemindert 
ist. Wenn Sie schon einmal eine 
Reha hatten, können Sie in der 
Regel erst vier Jahre später bei 
Bedarf die nächste Reha be-
kommen. Besteht aus gesund-
heitlichen Gründen aber schon 
früher ein dringender Bedarf, 
können Sie die nächste Reha 
auch früher erhalten.

Bei der Antragstellung müs-
sen bestimmte versicherungs-
rechtliche Bedingungen erfüllt 
sein: Sechs Kalendermonate 
mit Pflichtbeitragszahlungen 
an die Deutsche Rentenversi-
cherung in den letzten zwei 
Jahren ist die am häufigsten 
erfüllte Voraussetzung.

Rentenversicherungsträger 
prüft Voraussetzungen 
• Bei Versicherten der Deut-

schen Rentenversicherung 
Westfalen wird ein medizini-
sches Gutachten erstellt. Die-
ses wird von der Stelle, bei 
der der Antrag eingeht, oder 
vom Rentenversicherungsträ-
ger in Auftrag gegeben. 

• Versicherte der Deutschen 
Rentenversicherung Bund 
können wählen, ob ihr*e 
behandelnde*r Ärztin*Arzt 
oder Betriebsärztin oder-arzt 
einen Befundbericht erstellt, 
der mit dem Antrag einge-
reicht wird oder ob sie von 
einem Gutachter untersucht 
werden. 

• Bei allen anderen Rentenver-
sicherungsträgern lassen die 
Versicherten von der*dem be-
handelnden Ärztin, Arzt oder 
Betriebsärztin*-arzt einen Be-
fundbericht erstellen, den sie 
mit dem Antrag einreichen.
Rehabilitationsleistungen 

müssen die Versicherten selbst 
beantragen. Die Formulare gibt 
es bei der Rentenversicherung 
sowie bei den Auskunfts- und 
Beratungsstellen auch ge-
setzliche Krankenkassen und 
Versicherungsämter nehmen 
die Anträge entgegen. Alle ge-
nannten Stellen helfen gerne 
beim Ausfüllen der Formulare. 
Zusätzlich besteht die Möglich-
keit der Online-Antragstellung.

Wünsche können  
berücksichtigt werden

Die Rentenversicherung teilt 
Ihnen in einem Bescheid die Art 
der Reha, die Reha-Einrichtung 
und die Dauer mit. Den genau-
en Starttermin bekommen Sie 
unaufgefordert von der Reha-
Einrichtung mitgeteilt.

Bei der Auswahl der Reha-
leistungen und einer geeigne-
ten Einrichtung werden Wün-
sche berücksichtigt, wenn das 
Reha-Ziel dort mit der glei-
chen Wirkung und mindestens 
ebenso wirtschaftlich erreicht 
werden kann wie in einer Ein-
richtung, die der Rentenver-
sicherungsträger ausgewählt 
hat. Wünsche zur Region, zum 
Ort oder zu einer speziellen 

Reha-Einrichtung sollten des-
halb bereits im Antrag formu-
liert werden.

Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation sind sowohl sta-
tionär als auch ganztägig am-
bulant möglich und dauern 
in der Regel drei Wochen. Sie 
können je nach Bedarf verkürzt 
oder verlängert werden.

Kosten und finanzielle  
Absicherung

Die Kosten für Reise, Unter-
kunft, Verpflegung, ärztliche 
Betreuung, therapeutische 
Leistungen und medizinische 
Anwendungen trägt der zu-
ständige Rentenversicherungs-
träger. Wenn Sie vor Ort in einer 
Reha-Klinik untergebracht wer-
den, müssen Sie sich anteilig an 
den anfallenden Kosten beteili-
gen – und zwar höchstens mit 
10 Euro pro Tag für längstens 
42 Tage im Kalenderjahr. Ha-
ben Sie in einem Jahr bereits 
Rehaleistungen – auch von der 
Krankenkasse – in Anspruch ge-
nommen, werden alle Tage der 
Zuzahlung berücksichtigt.

Die Zuzahlung ist außerdem 
von der jeweiligen Einkom-
menssituation abhängig, bis 
zur ganzen oder teilweisen Be-
freiung.

Arbeitnehmende haben für 
die Zeit der Rehaleistung An-
spruch auf Fortzahlung ihres 
Gehalts, im Allgemeinen sechs 
Wochen. Ist der Anspruch wegen 
gleichartiger Vorerkrankung 
ganz oder teilweise verbraucht, 
können Sie vom Rentenversi-
cherungsträger Übergangsgeld 
für die Dauer der medizinischen 
Rehabilitation erhalten. Dafür 
müssen Sie unmittelbar vor Be-
ginn der Leistungen oder einer 
vorangegangenen Arbeitsunfä-
higkeit Beiträge an die Renten-
versicherung gezahlt haben.

Medizinische Betreuung gehört 
zu den Leistungen der Reha.

Foto: Jenny Sturm/ Adobe Stock
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Sprechstunden

Benötigen Sie einen sachkundigen Rat unserer 
Sozialrechtsberater*innen, dann wenden Sie sich bitte zunächst te-
lefonisch an die Landesgeschäftsstelle in Kaiserslautern oder Mainz, 
unter Tel.: 0631 / 73 657 oder Tel.: 06131 / 69 30 165. Dort verweist 
man Sie dann an die*den für Ihre Frage zuständige Berater*in.

Zur groben Orientierung der Zuständigkeiten:
• Für die Region Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Rheinpfalz 

steht Ihnen Rechtsanwalt Ralf Geckler unter Tel.: 06236 / 46 56 43 
mit vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung. 

• Für die Region Wörth steht Ihnen Sozialrechtsberater Jürgen Nes-
weda unter Tel.: 0151 / 22 43 52 99 mit vorheriger Terminverein-
barung zur Verfügung.

• Für die Region Westerwald steht Ihnen Sozialrechtsberate-
rin Sigrid Jahr mit vorheriger Terminvereinbarung unter Tel.: 
0151 / 43 10 67 54 zur Verfügung.

• Für die Region Saar-Pfalz steht Ihnen Sozialrechtsberater Sven 
Heidenmann mit vorheriger Terminvereinbarung unter Tel.: 
06351 / 13 14 141 zur Verfügung.

• Für die Region Rheinhessen-Nahe steht Ihnen Sozialrechtsbera-
terin Andrea Klosova mit vorheriger Terminvereinbarung unter 
Tel.: 0151 / 43 13 59 02 zur Verfügung.
Die Vergabe von Vor-Ort-Terminen in den Beratungsstellen 

und von telefonischen oder Online-Beratungen erfolgt über die 
Sozialrechtsberater*innen.

Neben den hauptamtlichen Sozialrechtsberater*innen stehen 
Ihnen auch ehrenamtlich Beratende (z. B. Gabriele Scheppel-
mann, Spiesen-Elversberg, Tel.: 0176 / 34 03 41 58 (mobil), Richard 
Dörzapf, Rülzheim, Tel.: 07272 / 61 60, und Helmut Burkhardt, Kusel, 
Tel.: 06382 / 80 01) nach Terminabsprache mit Rat und Tat zur Seite. 
Nähere Informationen erteilt die Landesgeschäftsstelle.

Die Adressen der Büros der Landesgeschäftsstelle lauten: 
Büro Kaiserslautern: Spittelstraße 3, 67655 Kaiserslautern, Tel.: 

0631 / 73 657.
Büro Mainz: Kaiserstraße 26-30, 55116 Mainz, Tel.: 

06131 / 69 30 165.

Sozialrechtsberatung im Saarland
Der Landesverband bietet in Kooperation mit der AWO Saarland 

e. V. Sozialrechtsberatung vor Ort an verschiedenen Standorten 
im Saarland an. Sozialrechtsberater Sven Heidenmann steht per-
sönlich zur Verfügung. Selbstverständlich sind sozialrechtliche 
Beratungen auch telefonisch oder online zwischen den Sprechta-
gen möglich. Sprechtage nur nach Terminvereinbarung unter Tel.: 
06351 / 13 14 141 oder 0151 / 41 49 15 98 (mobil), Änderung vor-
behalten.

Spiesen-Elversberg: 6. März, 9.30–12 Uhr, AWO-Begegnungsstät-
te, Hauptstraße 120.

Homburg (Saar): 6. März, 13.30–16 Uhr, AWO Haus der Begegnung, 
Spandauer Straße 10.

Nonnweiler: 20. März, 9.30–12 Uhr, AWO-Wohnheim (Sozialbüro 
links), Am Hammerberg 1.

Saarbrücken: 20. März, 13.30–16 Uhr, AWO-Landesgeschäftsstel-
le, Hohenzollernstraße 45.

60 Jahre: 7.3.: Rolf Entzmin-
ger, Winden; Volker Haas, Bell-
heim; 8.3.: Robert Spang, Hei-
desheim; 9.3.: Michael Günther, 
Hochspeyer; 13.3.: Manuela 
Merz, Nierstein; 15.3.: Rena-
te Ballbach, Waldmohr; 20.3.: 
Hartmut Schumacher, Asbach; 
Steven Gibbons, Hördt; 23.3.: 
Cornelia Schuster, Lehmen; 
28.3.: Martin Schneider, Bin-
gen; 29.3.: Norbert Rembach, 
Rieweiler.

65 Jahre: 7.3.: Heinz Werner 
Köckeis, Kaiserslautern; Ma-
nuela Thomas, Longuich; Jür-
gen Pohl, Spiesen-Elversberg; 
9.3.: Cornelia Wisniewski, 
Hirschhorn; 18.3.: Petra Jäger,  
Worms; 23.3.: Karin Rob, Bu-
denheim; 25.3.: Margit Klein, 
Eßweiler; 29.3.: Helmut Fried-

Glückwünsche
mann, Jockgrim.

70 Jahre: 3.3.: Armin Schmidt, 
Spiesen-Elversberg; Heidi Jans-
sen, Lingenfeld; 4.3.: Tilla Lux, 
Bellheim; 6.3.: Bodo Gerhardt, 
Homburg; 7.3.: Rolf Ribbentrop, 
Hargesheim; Peter Fütterer, 
Herxheim; 14.3.: Gabriele Re-
ger, Waldsee; 18.3.: Ute Schäfer, 
Ockenheim; 19.3.: Waldemar 
Zimmermann, Speyer; 20.3.: 
Walter Fischer, Rülzheim; 25.3.: 
Ursula Schalk, Homburg; Rudi 
Jud, Rülzheim; 30.3.: Ottmar 
Müller, Saarbrücken.

75 Jahre: 4.3.: Helga Behrendt, 
Daun; 6.3.: Bernd Simmack, 
Hördt; Marianne Günther-Wal-
ter, Hochstadt; 11.3.: Michael 
Metzger, Hahn; 15.3.: Marianne 
Engelhart, Zeiskam; 18.3.: Fran-
ziska Mendel, Rülzheim; 24.3.: 

Ingeborg Durein, Germersheim; 
26.3.: Rudolf Hartwein, Weiler; 
29.3.: Günter Koch, Lambsheim; 
30.3.: Karl Heinz Becht, Hördt.

80 Jahre: 3.3.: Irene Bechtel, 
Neunkirchen; 15.3.: Hiltrud 
Roida, Bad Kreuznach; Werner 
Ehrhard, Bellheim; 19.3.: Rainer 
Schnell, Lochum.

85 Jahre: 2.3.: Helga Nassen, 
Waldbreitbach; 22.3.: Werner 
Ditsch, Jockgrim; 28.3.: Lore 
Schäfer, Bedesbach.

90 Jahre: 5.3.: Inge Vogel, 
Gau-Bischofsheim.

91 Jahre: 3.3.: Heinz Stöffler, 
Wörth.

92 Jahre: 10.3.: Anita Keller, 
Germersheim; 24.3.: Josef Dres-
sel, Kleinblittersdorf.
   94 Jahre: 16.3.: Margot Pistor, 
Berzhahn.

Ortsverband Homburg-Saarbrücken
9. März, 15 Uhr: Mitgliederversammlung mit Neuwahlen im Ver-

einslokal Tus Lappentascherhof, Robert-Schumann-Straße, 66424 
Homburg. 

Termine
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Die Vorsitzende Martina Serowi gratuliert Mitglied Hellmut Binger.

Bekannte Gesichter im Vorstand
Am 21. Januar fand die Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Berzhahn statt. Neben der 

turnusmäßigen Neuwahl des Vorstandes stand auch eine Mitgliederehrung für 20 Jahre im SoVD 
auf der Tagesordnung. 

Die Ortsverbandsvorsitzende 
Martina Serowi begrüßte zu 
Beginn der Hauptversammlung 
herzlich alle erschienenen Mit-
glieder. Dann erfolgte der Kas-
senbericht. Im Anschluss wurde 
der Vorstand neu gewählt: Alle 
bisherigen Vorstandsmitglie-
der des Vorstandes wurden in 
ihren Funktionen bestätigt. Als 
Beisitzer konnte Achim Serowi 
dazu gewonnen werden. 

Am Ende gab es noch eine 
Ehrung: Hellmut Binger erhielt 
von der Vorsitzenden für 20 Jah-
re Mitgliedschaft im SoVD eine 
Urkunde und das dazugehörige 
Abzeichen. 

Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen im Ortsverband Berzhahn

Individueller Behandlungsplan
Seit Januar 2024 ist in Rheinland-Pfalz erstmalig für gesetzlich Versicherte das neue „Disease 

Management Programm“ (DMP) für Patient*innen mit einer medikamentös behandlungsbedürftigen 
Osteoporose am Start.  

Osteoporose ist eine Skelett-
erkrankung, bei der beispiels-
weise die Knochen an sich 
instabil werden (sogenannter 
Knochenschwund) und dadurch 
leichter brechen können. Die 
Betroffenen leiden insbesonde-
re im fortgeschrittenen Stadi-
um an chronischen Schmerzen, 
Kurzatmigkeit, Schlafstörungen 
und einer eingeschränkten Be-
weglichkeit.

„Unser Ziel ist, dass die Be-
troffenen im Zusammenspiel 
mit unseren Gesundheitspart-
nern sektorenübergreifend 

engmaschiger versorgt sind. 
Zudem wird so die Lebensqua-
lität gesteigert und die indivi-
duelle Gesundheitskompetenz 
gestärkt“, sagt Dr. Martina Nie-
meyer, Vorstandsvorsitzende 
der AOK Rheinland-Pfalz / Saar-
land. Die Therapieziele sind 
unter anderem: Vermeidung 
von Frakturen – auch durch 
Vermeidung von Stürzen, Er-
höhung der Lebenserwartung, 
Verbesserung oder Erhalt einer 
selbstbestimmten Lebensfüh-
rung, Reduktion von Schmer-
zen, Verbesserung oder Erhalt 

von Funktion und Beweglich-
keit sowie Empfehlungen zur 
gesunden Lebensweise.

Die teilnehmenden Pati-
ent*innen erhalten von der 
Hausärztin oder dem Hausarzt, 
in Zusammenarbeit mit den 
weiteren Akteuren, einen in-
dividuellen Behandlungsplan. 
Elementar ist dabei ein gut 
abgestimmtes, ineinandergrei-
fendes Versorgungsnetz aus 
Hausärzte- und Fachärzteschaft 
(zum Beispiel Orthopädie, Un-
fallchirurgie), Krankenhäusern 
und Rehaeinrichtungen. Quelle:   
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland

Neues Versorgungsprogramm der AOK für Osteoporose-Erkrankte
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Gebäudeenergiegesetz: 
Novelle tritt in Kraft

Seit 1. Januar müssen Neu-
bauten in Neubaugebieten mit 
Heizungen ausgestattet werden, 
die zu 65 Prozent erneuerbare 
Energien nutzen. Reine Öl- und 
Gasheizung sind dort dann aus-
geschlossen.

Wer außerhalb von Neubau-
gebieten baut, oder wer ledig-
lich seine Heizung tauscht, be-
kommt mehr Zeit, bis die Pflicht, 
mit erneuerbaren Energien zu 
heizen, wirkt: In Großstädten mit 
über 100.000 Einwohnenden bis 
zum 30. Juni 2026, in kleineren 
Gemeinden bis zum 30. Juni 
2028. Aber: Ist in dem betref-
fenden Gebiet der Ausbau eines 
Wärme- oder Wasserstoffnetzes 
bereits beschlossen, beginnt die 
Pflicht, mit erneuerbaren Ener-
gien zu heizen, früher.

Welche Möglichkeiten, mit 
erneuerbarer Energie zu heizen, 
sind ausdrücklich im Gesetz be-
nannt?
• Elektrisch angetriebene Wär-

mepumpe und Biomassehei-
zung.

• Fernwärme, wenn der Wärme-
netzbetreiber garantiert, dass 
die Wärme aus erneuerbaren 
Energien stammt oder darauf 
umgestellt wird.

• Gas- oder Ölheizungen, die 
mit mindestens 65 Prozent 
Biomethan oder Bio-Öl betrie-
ben werden.

• Hybridheizung: Eine Wärme-
pumpe oder solarthermische 
Anlage, die mit einer Gas-, Öl-, 
oder Biomasseheizung kombi-
niert wird.

• Wasserstoffheizung: im Prin-

zip eine Gasheizung. Aktuell 
sind Gasheizungen, die zu 65 
Prozent mit Wasserstoff be-
trieben werden können, aller-
dings nicht im Angebot.
Achtung: Im Rahmen eines 

Heizungstausches eine reine Öl- 
oder Gasheizung einzubauen, ist 
2024 noch zulässig. Wer sich da-
für entscheidet, muss spätestens 
ab 2029 dennoch einen Anteil 
der Heizwärme aus Biomasse 
oder Wasserstoff erzeugen. Ab 
2029 liegt dieser Anteil bei 15, 
ab 2035 bei 30 und ab 2040 bei 
60 Prozent.

Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale rät inzwischen 
von der Anschaffung reiner Öl- 
und Gasheizungen ab. Es beste-
hen heute erhebliche Zweifel 
daran, dass Wasserstoff, Bio-
methan oder Bio-Öl zum Heizen 
von Wohngebäuden flächen-
deckend verfügbar sein werden.

Mehr Zuschüsse für die 
Sanierung möglich

Höhere Förderungen sollen 
Haushalte beantragen können, 
die sich ab 2024 für den Aus-
tausch ihrer Heizung entschei-
den. Neben einer Grundförde-
rung von 30 Prozent soll es 
einen „Speedbonus“ von 20 Pro-
zent für diejenigen geben, die 
ihr Vorhaben schon im nächsten 
Jahr umsetzen. Haushalte mit 
geringem Einkommen können 
einen speziellen Einkommens-
bonus beantragen. In der Sum-
me könnten so bis zu 70 Prozent 
der Kosten des Vorhabens bezu-
schusst werden. 

Für Kosten, die darüber hin-
ausgehen, kann ein verbillig-

tes Darlehen bewilligt werden, 
so dass Haushalte auch ohne 
eigene Ersparnisse eine neue 
Heizung einbauen können. Ge-
fördert werden ausschließlich 
erneuerbare Energien wie zum 
Beispiel Wärmepumpen oder 
Pelletheizungen und Anschlüsse 
an Fernwärme.

Geringere Vergütung für 
Photovoltaikanlagestrom

Ab Februar wird die Vergü-
tung für Strom aus Anlagen, die 
ab diesem Zeitpunkt in Betrieb 
genommen werden, leicht ver-
ringert: Von aktuell 8,2 Cent pro 
kWh um ein Prozent auf dann 
8,11 Cent für Anlagen bis ein-
schließlich zehn Kilowatt Peak 
(kWp). Die Vergütung wird für 
einen Zeitraum von 20 Jahren 
plus dem Jahr der Inbetriebnah-
me gewährt.

Leichtere Inbetriebnahme 
von Stecker-Solargeräten

Für so genannte Balkonkraft-
werke gibt es bald einfachere 
Regeln. Diese gelten in Folge 
einer Gesetzesänderung für Ge-
räte bis 800 Watt Leistung. In 
der Praxis dürfen jedoch erst 
steckerfertige Photovoltaik-An-
lagen mit mehr als den bisher 
geltenden 600 Watt Leistung 
genutzt werden, wenn auch die 
entsprechenden Elektronormen 
angepasst worden sind. 

Stecker-Solargeräte sollen 
zudem in den Katalog privile-
gierter Maßnahmen im Rah-
men des Miet- und Wohnei-
gentumsrechts aufgenommen 
werden. Einzelne Mieter*innen 
und Wohnungseigentümer* 
innen haben dann gegenüber 
Hauseigentümer*innen und 
Wohnungseigentümergemein-
schaften Anspruch auf bauliche 
Veränderungen.

Haushaltsgeräte werden 
effizienter im Verbrauch

Kühlschränke sowie Wasch-
maschinen und Waschtrockner 
für Privathaushalte müssen ab 
März effizienter werden. Die 
Mindestanforderungen steigen 
und der Stromverbrauch muss 
auf dem Energielabel ausgewie-
sen werden:
• Bei Kühlschränken ist der 

Jahres-Stromverbrauch aus-
zuweisen.

• Bei Waschmaschinen und 

Waschtrocknern ist der Strom-
verbrauch für 100 Waschgän-
ge anzugeben.
Das Energielabel selbst und 

die Bewertung in der jeweiligen 
Effizienzklasse bleiben zunächst 
unverändert. 

Erdgas wird durch höhere 
Mehrwertsteuer teurer

Ab Januar soll Erdgas wieder 
teurer werden: Der vorüberge-
hend abgesenkte Mehrwert-
steuersatz von 7 Prozent wird 
auf die davor üblichen 19 Pro-
zent erhöht.

Auch die CO₂-Emissionen 
werden teurer

Der Festpreis für CO2-Emissi-
onen steigt: Die erhöhten Emis-
sionskosten führen zu höheren 

Neues Jahr, neue Regeln. 2024 ändert sich für Verbraucher*innen im Bereich Energie einiges. Die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt, was für Privathaushalte wich-
tig wird und fasst wichtige Neuerungen zusammen.

Erneuerbare Energien besonders gefördert
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg informiert über Änderungen im Energiebereich in 2024

Wärmepumpen arbeiten mit erneuerbarer Energie und gehören 
damit zu den vorgeschriebenen Heizungsarten.
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Preisen für Heizöl und Erdgas.

Energieberatung der  
Verbraucherzentrale

Bei Fragen zum effizienten 
Einsatz von Energie in Privat-
haushalten hilft die Energiebe-
ratung der Verbraucherzentrale 
weiter. Die Beratung findet on-
line, telefonisch oder in einem 
persönlichen Gespräch statt. Die 
Energie-Fachleute der Verbrau-
cherzentrale informieren an-
bieterunabhängig und individu-
ell. Für einkommensschwache 
Haushalte mit entsprechendem 
Nachweis sind die Beratungs-
angebote kostenfrei. Mehr In-
fos: www.verbraucherzentrale- 
energieberatung.de oder unter 
Tel.: 0800 / 80 98 02 400 (kos-
tenfrei).                  Quelle: VZ BW

SoVD auf der IBO 2024
Der SoVD-Landesverband präsentiert sich auf der IBO in 

Friedrichshafen in Halle A 4, Stand 402,

vom 20. bis 24. März 

2024 feiert die IBO ihren 75. Geburtstag – ein wahrhaft 
eindrucksvolles Jubiläum! Die Messe war und ist ein echtes 
Highlight in der Bodensee-Region: Hier werden Trends aufge-
griffen, Neuheiten vorgestellt und wichtige Impulse gesetzt.

Auch in diesem Jahr präsentiert sich der SoVD-Landesver-
band Baden-Württemberg wieder mit einem ansprechenden 
Ausstellungsstand auf der IBO. Die Messegesellschaft Fried-
richshafen bietet im Jubiläumsjahr besondere Aktionen für die 
Besucher*innen: zusätzliche Sonderschauen, eine spektakulä-
re Zeitreise und eine neue Ausgabe der beliebten IBO-Show.

Der Ausstellerbereich wurde nochmals vergrößert und die 
Hallenbelegung neu aufgeteilt – und mit der IBO NextGen 
auch einen ganz eigenen, neuen Bereich für Kinder und Ju-
gendliche geschaffen! Zudem gibt es ein Rahmenprogramm 
mit Events und Konzerten.Sogenannte Balkonkraftwerke sollen leichter beantragt werden 

und auch Mieter*innen zustehen.
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Landesverband
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Baden-Württemberg Hinsichtlich der Auskunftertei-
lung und Beratung verweisen wir 
auf die jeweiligen Sprechstun-
den der Kreise und Ortsverbände
E-Mail: info@sovd-bawue.de



Sozialberatung in Albstadt
Die Sozialrechtsberatung in 

der Sonnenstraße 16, 72458 
Albstadt erfolgt nur nach Ter-
minvereinbarung unter Tel.: 
07431 / 26 30.

Sozialberatung im  
Kreisverband Bodensee-Alb

Die Terminvereinbarung 
für die Sprechstunden erfolgt 
durch die Rechtsberatungs-
stelle in Albstadt unter Tel.: 
07431 / 26 30.

Sozialberatung in  
Bodman-Ludwigshafen

Die Sozialsprechstunden fin-
den jeden dritten Donnerstag 
im Monat von 10 bis 13 Uhr 
statt. Eine vorherige Anmeldung 

Eine persönliche Sozial-
rechtsberatung findet in den 
Regionen zu den angegebe-
nen Sprechstunden durch die 
Sozialrechtsberater*innen statt. 
Bei dringenden Anliegen kön-
nen nach Terminvereinbarung 
auch außerhalb der Sprechzei-
ten telefonische Beratungen 
durchgeführt werden. Teilweise 
sind, je nach technischen Vo-
raussetzungen, auch Online- /  
Video-Beratungen möglich.

Sprechstunden
ist unbedingt erforderlich unter 
Tel.: 07431 /26 30.

Sozialberatung in Kressbronn /
Lindau / Friedrichshafen

Die Sprechstunden finden je-
den ersten Dienstag im Monat 
von 10 bis 13 Uhr in Kressbronn 
statt. Eine vorherige Anmeldung 
ist unbedingt erforderlich unter 
Tel.: 07431 / 26 30.

Sozialberatung Mannheim
Die Sozialrechtsberatung 

findet in der Waldstraße 44 
in 68305 Mannheim nur nach 
Vereinbarung unter Tel.: 0621 / 
84 14 172 statt.

Sozialberatung im Raum 
Neckar-Odenwald

Die Sprechstunden finden 
jeden zweiten Freitag eines 
Monats von 10 bis 11.30 Uhr 
im Landgasthof „Zum Ochsen“ 
statt. Vorherige Terminverein-
barung ist erforderlich bei Sozi-
alrechtsberater Dario Becci, Tel.: 
0621 / 84 14 172, oder Leopold 
Lokotsch (1. Vorsitzender), Tel.: 
06283 / 54 39.

Sozialberatung in Hockenheim
Die Sprechstunden finden am 

letzten Mittwoch eines Monats 

(außer August und Dezember) 
von 15 bis 16 Uhr in der Zehnt-
scheune, Untere Mühlstraße 
4 in 68766 Hockenheim, statt. 
Vorherige Terminvereinbarung 
ist erforderlich bei Sozial-
rechtsberater Dario Becci, Tel.: 
0621 / 84 14 172, oder Heide-
gard Busch (1. Vorsitzende), Tel.: 
06205 / 15 190.

Sozialberatung im  
Kreisverband Stuttgart

Die Sprechstunden sind je-
den dritten Mittwoch von 9.30 
bis 12 Uhr im Gebrüder Schmid 
Zentrum Heslach, Gebrüder-
Schmid-Weg 13, 70199 Stutt-
gart. Bitte unbedingt vorher bei 
Sozialrechtsberater Dario Becci 
unter Tel.: 0621 / 84 14 172 an-
melden. Bei dringenden Anlie-
gen können auch außerhalb der 
Sprechzeit Telefonberatungen 
vereinbart werden.

Sozialberatung im Raum  
Mittelbaden und Südbaden

Die telefonische Sozialbera-
tung findet unter Tel.: 0621 / 
84 11 51 statt. Für sonstige Fra-
gen steht die Landesgeschäfts-
stelle in 68305 Mannheim unter 
Tel.: 0621 / 84 14 172 zur Verfü-
gung.

Allen Mitgliedern, die im März Geburtstag haben, gratulieren 
wir recht herzlich. Gleichzeitig wünschen wir kranken Mitgliedern 
eine baldige Genesung. 

60 Jahre: 16.3.: Gaby Caballero, Mühltal; 18.3.: Karin Neumann, 
Albstadt.

65 Jahre: 4.3.: Corina Ratzel, Vogt; 7.3.: Heinz Strobel, Straßberg; 
23.3.: Thomas Geist, Mannheim.

70 Jahre: 1.3.: Christa Matzka, Bitz; 21.3.: Gabi Mehlmann, Kress-
bronn; 28.3.: Hannelore Vavatsi, Lindau.

75 Jahre: 20.3.: Ansgar Mühlbach, Lindau.
80 Jahre: 9.3.: Alice Schell, Leimen; 12.3.: Paul Mayr, Meckenbeu-

ren; 18.3.: Rudi Knieriem, Mannheim.
85 Jahre: 3.3.: Josef Roth, Tettnang; Manfred Göggel, Lindau; 

16.3.: Erika Ueckert, Calw; Elisabeth Berberich, Walldürn; 21.3.: 
Rudolf Seefried, Tettnang; 22.3.: Heinrich Gerber, Mannheim.

90 Jahre: 16.3.: Ursula Becker, Rheinfelden.
92 Jahre: 8.3.: Hildegard Umbach, Stuttgart.
93 Jahre: 14.3.: Waltraud Zanger, Mannheim; 20.3.: Lore Kellput, 

Mannheim
In den Geburtstagsgrüßen werden nur diejenigen Mitglieder ge-

nannt, die auf ihrem Eintrittsformular einer Veröffentlichung ihres 
Geburtstages zugestimmt haben. Alle anderen Mitglieder werden 
ihrem Wunsch gemäß nicht erwähnt.

Glückwünsche

Man weiß selten, was Glück ist,  
aber man weiß immer, was Glück war.

Francoise Sagan

Ortsverband Bodman-Ludwigshafen
9. März, 14 Uhr: Jahreshauptversammlung, im Bodenseehotel 

Krone, Hauptstraße 25, 78351 Ludwigshafen. Tagesordnungspunkt 
unter anderem: Begrüßung und Eröffnung durch die Landesge-
schäftsführerin, Vorstandswahlen, Mitgliederehrungen, Sozialbe-
ratung. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Anmeldung er-
beten bis 7. März bei Corinna Stein, Tel.: 0621 / 84 14 172 oder per 
E-Mail an: info@sovd-bawue.de.

Ortsverband Höpfingen
12. März, 14.30 Uhr: Infonachmittag im Gasthof zum Ochsen.
24. März, 14.30 Uhr: Jahreshauptversammlung mit Wahlen und 

Ehrungen im Gasthof Zum Ochsen, Heidelberger Straße 18, 74746 
Höpfingen.

Ortsverband Friedrichshafen
Jeden ersten Dienstag im Monat, 14 Uhr: Kaffeetreff, Gasthaus 

Rebstock.
16. März, 14 Uhr: Jahreshauptversammlung mit Wahlen, VfB  

Restaurant, Teuringer Straße 2, 88045 Friedrichshafen.

Ortsverband Neukirch
15. März, 19 Uhr: Hauptversammlung mit Wahlen und Vortrag 

der Polizei zu Prävention (Neuerungen im Straßenverkehr, Um-
tauschfristen Führerschein, Fahrradschutzstreifen, Unterschied 
Pedelec / E-Bike / Fahrrad) im Gasthaus Krone, Kreuzweiherstraße 
31, 88099 Neukirch.

23. März: Teilnahme an der IBO Messe in Friedrichshafen.

Zu den Jahreshauptversammlungen mit Wahlen bitte den Mit-
gliedsausweis mitbringen!

Termine
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Unbekannt und selten genutzt
Insgesamt über 8.200 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte – inklusive Psychotherapie – bieten 

derzeit laut Techniker Krankenkasse (TK) im Südwesten Fernbehandlung per Videochat an. Laut einer  
Umfrage ist das Angebot aber noch nicht bekannt genug und wird wenig genutzt.

„Videobehandlungen bieten 
den Versicherten etliche Vortei-
le. Dazu gehören ein schneller 
Zugang zu ärztlicher Expertise 
ohne Ansteckungsrisiko, ohne 
Anfahrtswege und ohne War-
tezeit in der Praxis“, sagt Nadia 
Mussa, Leiterin der TK-Landes-
vertretung Baden-Württem-
berg. Telemedizinische Unter-
suchungen seien bei etlichen 
Erkrankungen möglich, etwa 
bei Erkältungen oder Haut-
ausschlägen. Zudem könnten 
beispielsweise Heilungsfort-
schritte bei Operationswunden 
begutachtet oder Patient*innen 
mit chronischen Erkrankungen 
in regelmäßigen Abständen be-
treut werden.

„Auch digitale Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigungen sind 
möglich unter der Vorausset-
zung, dass der Arzt oder die 
Ärztin sich einen ausreichen-
den Eindruck vom Gesund-
heitszustand der Patientin oder 
des Patienten machen kann 
und die Erkrankung dies nicht 
ausschließt“, so Mussa. Die Fest-
stellung der Arbeitsunfähigkeit 
per Videosprechstunde ist laut 

TK grundsätzlich auf maximal 
sieben Kalendertage begrenzt. 
Ist die*der Patient*in dem ärztli-
chen Personal noch unbekannt, 
sind es maximal drei Tage.

Eine aktuelle Forsa-Umfrage 
im Auftrag der TK zeigt aller-
dings, dass sich Videosprech-
stunden als Ergänzung zur her-
kömmlichen Behandlung nur 
langsam im Südwesten etab-
lieren. Lediglich acht Prozent 
der befragten Personen in Ba-

den-Württemberg haben schon 
einmal eine Videosprechstunde 
genutzt. Vier Prozent gaben an, 
bereits mehrmals eine Ärztin 
oder einen Arzt per Video kon-
sultiert zu haben.

Die Gründe dafür liegen der 
Umfrage zufolge unter anderem 
in der fehlenden Bekanntheit 
der Angebote und dem nicht 
vorhandenen Wissen, wie und 
wo solche Termine vereinbart 
werden können.    Quelle: TK BW

Umfrage der Techniker Krankenkasse zu Arztsprechstunden per Video

Obwohl inzwischen viele Arztpraxen eine Videosprechstunde  
anbieten, nutzen es aus Unwissenheit nur wenige Patient*innen.

Foto: Marc Wiegelmann / Adobe Stock
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Erfolgreicher Informationstag

Plötzlich ohne Orientierung

Seit 2022 trägt das SoVD-Berufsbildungswerk Bremen den Namen Nordic CAMPUS. Der diesjährige 
Berufsinformationstag dort war ein voller Erfolg. Mehr als 500 Besucher*innen beteiligten sich an 
Führungen durch das Haus sowie an zahlreichen spannenden Mitmach-Aktionen.

Bei Menschen, die an Demenz leiden, kann es passieren, dass sie unbemerkt ihr Zuhause und damit 
ihre vertraute Umgebung verlassen. Bei ihrem ungeplanten Ausflug finden sie sich dann schnell nicht 
mehr zurecht. Hier sind einige Verhaltensregeln für Angehörige und Außenstehende.

Am 15. und am 16. Febru-
ar öffnete der Nordic CAMPUS 
seine Türen für Schüler*innen, 
Eltern und Interessierte. Diese 
erhielten an den beiden Tagen  
einen Einblick in die vielfältigen 
Berufsmöglichkeiten und Aus-
bildungschancen. Es gab ein ab-
wechslungsreiches Programm, 
das es allen ermöglichte, die 
verschiedenen Facetten der Ein-
richtung zu entdecken.

Präsentationen und prakti-
sche Übungen vermittelten den 
Besucher*innen einen realis-
tischen Einblick in die unter-
schiedlichen Ausbildungs- und 
Berufsfelder. Die Möglichkeit, 
direkt mit Auszubildenden und 
Ausbilder*innen in Kontakt zu 
treten, ermöglichte wertvolle 
Einblicke in die Praxis der ver-
schiedenen Berufe.

Die überaus positive Resonanz 
auf den Berufsinformationstag 
übertraf in diesem Jahr alle Er-
wartungen und machte deutlich, 
dass die Veranstaltung einen 

Scheinbar ziellos verlassen 
sie ihre Wohnung oder die Pfle-
geeinrichtung, in der sie leben. 
In ihrer ganz eigenen Wirklich-
keit aber, haben Demenzkranke 
oft etwas Dringendes zu erledi-
gen. Möglicherweise wollen sie 
zur Arbeit oder die Kinder von 
der Schule abholen. Was kann 
man tun, wenn einem auf der 
Straße eine Person begegnet, 
die verwirrt und orientierungs-
los wirkt? 

In so einer Situation sollte 
man keine Scheu haben, über 
den Notruf 110 die Polizei zu 
informieren. Denn es ist gut 
möglich, dass die Familie oder 
das Pflegeheim die jeweilige 
Person dort schon als vermisst 
gemeldet haben. Bis zum Ein-
treffen der Polizei ist es wichtig, 
Betroffene auf jeden Fall nicht 
allein zu lassen.

Eine erste Ansprache erfolgt 
am besten ruhig und unaufge-
regt. Als Einstieg ins Gespräch 
könnte eine einfache Frage die-
nen, zum Beispiel: „Wohin sind 
Sie denn unterwegs?“ Dann gilt 
es, in der Unterhaltung Hinweise 
über die Identität zu erhalten – 
möglichst ohne dabei zu viele 
Fragen auf einmal zu stellen. 

wichtigen Beitrag zur Berufsori-
entierung und Bildungsinforma-
tion leistet.

Dr. Torben Möller, Geschäfts-
führer des Nordic CAMPUS, 
zeigte sich dementsprechend 
hocherfreut. Er dankte allen 
Teilnehmenden, Mitarbeitenden 

Allerdings kann es passie-
ren, dass Menschen mit De-
menz aggressiv reagieren. Das 
kommt meist daher, dass sie 
sich unsicher oder verängstigt 
fühlen. Dann empfiehlt es sich, 
das Thema zu wechseln oder 
die Aufmerksamkeit auf etwas 
Positives zu lenken.

Um die polizeiliche Suche 
nach einem Familienmitglied 
zu erleichtern, können Ange-
hörige im Vorfeld Maßnahmen 
treffen. Sie sollten unter an-

und Mitwirkenden für ihre en-
gagierte Unterstützung. Möller 
machte deutlich, dass der Be-
rufsinformationstag auch in den 
kommenden Jahren ein fester 
Bestandteil des Veranstaltungs-
kalenders am Nordic CAMPUS 
sein werde. jos

derem aktuelle Fotos der ver-
missten Person griffbereit ha-
ben, am besten digital. Sinnvoll 
ist neben einer Großaufnahme 
des Gesichtes auch eine Ganz-
körperaufnahme. Was im Fall 
der Fälle den Behörden die 
Suche ebenfalls erleichtert, ist 
eine vorab zusammengestellte 
Personenbeschreibung. Diese 
sollte Merkmale wie Körpergrö-
ße und Augenfarbe sowie Be-
sonderheiten wie Narben oder 
Muttermale enthalten. jos / dpa

Nordic CAMPUS stellte diverse Ausbildungsbereiche und Berufsbilder vor

Tipps und Hinweise für den Fall, dass Pflegebedürftige weglaufen

Wirkt eine Person verloren und desorientiert, sollte man diese zu-
nächst möglichst ruhig ansprechen und Hilfe anbieten.

Fräsen, bohren, sägen – im Holzbereich des Nordic CAMPUS stellten 
Beschäftigte und Auszubildende ihre Arbeit vor.

Foto: bernardbodo / Adobe Stock

Foto: Nordic CAMPUS

Die meisten Menschen haben eine klare Vorstellung davon, wer 
ihre Rechtsgeschäfte übernehmen soll, wenn sie selbst dazu nicht 
mehr in der Lage sind und verfügen das in einer Vorsorgevoll-
macht. Denn wer infolge eines Unfalls oder einer Krankheit aus-
gebremst wird, wünscht sich als 
Stellvertretung vermutlich lie-
ber eine Vertrauensperson und 
keine*n gerichtlich bestellten 
Betreuer*in. Dabei schließt das 
eine das andere laut Bundesge-
richtshof (BGH) nicht aus (Az.: 
XII ZB 334 / 22).

Nach Ansicht des BGH kann 
ein Gericht eine*n Betreuer*in 
bestellen, wenn die durch die 
Vorsorgevollmacht bevoll-
mächtigte Person ungeeignet 
erscheint, die Angelegenheiten 
von Betroffenen in deren Sinne 
zu regeln. Das gelte besonders 
für den Fall, dass von den Hand-
lungen eine konkrete Gefahr 
für das Wohl oder die finanzi-
elle Absicherung der betreuten 
Person ausgeht. Gerichtlich be-
stellten Betreuer*innen kommt 
somit eine Kontrollfunktion zu, um eine etwaige Gefährdung durch 
Bevollmächtigte abzuwenden. Lässt sich das durch bloße Kontrol-
le nicht erreichen, kann eine Vollbetreuung eingerichtet werden.

Menschen, die noch im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten 
sind, können eine erteilte Vorsorgevollmacht natürlich jederzeit 
widerrufen. Wer dieses Urteilsvermögen aber zum Beispiel auf-
grund einer demenziellen Erkrankung nicht mehr aufbringen kann, 
wird seitens der Gerichte von unabhängiger Stelle vor einem mög-
lichen Schaden bewahrt. jos / dpa

Gerichtliche Betreuung 
trotz Vorsorgevollmacht

Es gibt Situationen, in denen man bestimmte Entscheidungen 
nicht mehr selbst treffen kann. In einer Vorsorgevollmacht lassen 
sich dafür Personen benennen, denen man vertraut. Eine gerichtlich 
bestellte Betreuung schließt eine entsprechende Vollmacht den-
noch nicht aus, so eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes.

Aktuelles Urteil

Geschaffen hat das Berichtssystem der Verband der Ersatzkassen 
(vdek), dem unter anderem die Techniker Krankenkasse, die Barmer 
und die DAK-Gesundheit angehören. Über das Internetportal will 
der vdek ganz gezielt das Wissen und die Erfahrung von Versicher-
ten und Angehörigen nutzen. Diese seien oft die Einzigen, die den 
kompletten Behandlungsprozess erlebten.

Versicherte aller Kassen können künftig online Fälle melden, bei 
denen etwas schlecht oder auch besonders gut gelaufen ist. Die 
Deutsche Gesellschaft für Patientensicherheit wertet die übermit-
telten Angaben dann in anonymisierter Form aus. Dabei handelt es 
sich in erster Linie um eine Art Frühwarnsystem: Man will sowohl 
aus Fehlern lernen als auch positive Beispiele benennen.

Anerkennend äußerte sich hierzu der Patientenbeauftragte der 
Bundesregierung, Stefan Schwartze (SPD). Er sagte, die Perspektive 
der Patient*innen sei äußerst wertvoll, um systembedingte Fehler-
risiken zu erkennen und abzubauen. Schwartze wies jedoch darauf 
hin, das Portal sei kein Ersatz für individuelle Beschwerden. 

 jos / dpa 
Um Erfahrungen zu teilen oder Berichte anderer zu lesen, gehen Sie 

im Internet auf die Seite: https://mehr-patientensicherheit.de.

Mehr Patientensicherheit
Online-Portal soll Behandlungsfehler erfassen

Geht bei Behandlungen in Praxen oder Kliniken etwas schief, kann 
das für Betroffene erhebliche Folgen haben. Um Schwachstellen zu 
erfassen, können Patient*innen derartige Vorfälle künftig online in 
das Portal „Mehr Patientensicherheit“ eintragen.

Trotz Vollmacht kann ein Gericht 
zum Schutz der Betroffenen eine 
Betreuung anordnen.

Foto: Daisy Daisy / Adobe Stock

Nr. 3 | März 2024 Seite 15SERVICE / AUS DEM VERBAND



Im Zauberwald tauchen geheimnisvolle Abbildungen auf, die für bestimmte Dinge oder Lebewesen 
stehen. Kannst du sie entziffern? Wenn du die richtige Bezeichnung in die Felder daneben einträgst, 
dann zeigen die Felder mit den Nummern von 1 bis 12 das Lösungswort.

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Im rätselhaften ZauberwaldMina Wirbelfee
Mina will endlich eine richtige Fee sein. So wie ihre Oma, die 

Gute-Laune-Fee, oder Bert, die Zahnfee. Aber als Mina den lang 
ersehnten Brief mit ihrer Zauberkraft erhält, kann diesen nie-
mand entziffern. Denn leider schreibt die Feenkönigin Mirabella 
sehr unleserlich. „Dann frag ich sie eben selbst!“, denkt Mina. Sie 

schnappt sich Omas 
Dackel Rüdiger und 
flattert los.

Doch die Feenköni-
gin wohnt auf Wolke 
sieben. Und wer da hin 
will, muss erst einmal 
vorbei an dem Feld der 
bösen Blumen, dem 
Wald der wehleidigen 
Bäume und dem Strand 
der starken Meerjung-
frauen. Wenn das mal 
gut geht ...

Zoe Magdalena: Mina Wirbelfee. Der Hörverlag, gekürzte Lesung 
mit Aminata Belli, 1 CD, ab fünf Jahren, ISBN: 978-3-8445-5156-3, 
12,99 Euro.

Möchtest du die vorgestellte CD gewinnen? Dann löse schnell 
die Aufgabe in „Rolands Rätselecke“ auf dieser Seite und schicke 
das Lösungswort mit dem Betreff „Mina Wirbelfee“ per E-Mail an: 
verlosung@sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. März.

Sportlehrerin im Rollstuhl
Sina Wiedemeier ist Lehrerin an einer Grundschule in Niedersachsen. Dort unterrichtet sie Sport 

und Mathematik. Der Weg zu ihrem Traumberuf war für die heute 30-Jährige nicht leicht. Denn die 
junge Frau ist nach einem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen. Ihre Behinderung war jedoch nicht das 
einzige Problem. Denn in ihrem Alltag stieß Wiedemeier immer wieder auf Hindernisse, sogenannte 
Barrieren. An einer inklusiven Schule fand sie dann aber ihr berufliches Zuhause.

Die Grundschule Nordholz ist 
bereits seit 20 Jahren inklusiv. 
Das bedeutet, dass auch Kinder 
mit Einschränkungen dort hin-
gehen können. Eigentlich sollte 
das gar nichts Besonderes sein. 
Denn in Deutschland besteht ein 
Anrecht auf Inklusion: Niemand 
darf wegen einer Behinderung 
ausgegrenzt werden. Und das 
gilt für Kinder, die eine Schule 
besuchen wollen, genauso wie 
eben für eine Lehrerin, die dort 
unterrichten möchte.

Auf dem Stundenplan von 
Sina Wiedemeier stehen pro Wo-
che 20 Stunden Sport und zwei 
Stunden Mathematik. Dabei fällt 
ihr der Sportunterricht sogar um 
einiges leichter. Denn während 
es mit dem Rollstuhl im Klas-
senzimmer etwas schwierig ist, 
kann sie sich in der Turnhalle 
auch auf Rädern frei bewegen. 

Wiedemeier unterrichtet in 
den ersten Klassenstufen. Die 
jeweiligen Übungen leitet sie 
an und erklärt jeden Handgriff 
bei den Hilfestellungen. Kinder, 
die sich gut bewegen können, 
machen die Übungen zudem vor 
und alle helfen sich gegenseitig.

Die Rektorin der Grundschule, 
Sabine Peters, freut sich. Denn 
eine Lehrkraft im Rollstuhl gab 
es vorher noch nicht. Zu keiner 
Zeit hatte Peters Bedenken. Im 
Gegenteil: Im Einsatz von Sina 
Wiedemeier sah sie eine Chance, 
den Unterricht an der inklusiven 
Schule zu verbessern. 

Wiedemeier selbst würde sich 
wünschen, dass mehr Menschen 
mit Beeinträchtigungen in ihrem 

Beruf arbeiten können. Das sei 
aber eben nur an Schulen mit 
Barrierefreiheit möglich, sagt sie. 
Und daran mangelt es nach ihrer 
Erfahrung noch erheblich.

Für die Kinder dagegen spielt 
die Behinderung ihrer Lehrerin 
keine Rolle. Sie erzählen davon 
noch nicht einmal zu Hause. 
Und so wurde Sina Wiedemeier 
schon von Eltern gefragt, ob sie 
sich ihr Bein gebrochen habe.

Schon immer wollte Sina Wiedemeier Sportlehrerin werden. An 
diesem Wunsch hielt sie auch nach einem schweren Unfall fest.

Foto: Sina Schuldt / picture alliance / dpa

Grafiken: Maximusdn, New Road Works / Adobe Stock; Montage: SoVD

Voll engagiert

Tief unter der Wasseroberfläche gibt es einiges zu entdecken! 
Das gilt allerdings auch für das untere Bild. Denn dort haben sich 
gleich sieben Fehler versteckt – kannst du sie entdecken?

Fröhliche Fehlersuche

Unter dem Meer

Grafik: yusufdemirci / Adobe Stock
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Vor den Augen der Welt
Das Volk der Ukraine will Frieden. Die Staatsführung der Ukraine will 

Frieden. Sie tut alles dafür, was sie kann.  [...] Doch wenn ihr uns angreift, 
werdet ihr unsere Gesichter sehen, nicht unseren Rücken.

 Wolodymyr Selenskyj
Scheinbar über Nacht wurde der 

ukrainische Präsident Wolodymyr 
Selenskyj zum Verteidiger der frei-
en Welt, zum Kriegspräsidenten 
wider Willen. Simon Shuster, Kor-
respondent des „Time“-Magazins, 
berichtet seit Beginn der russi-
schen Invasion aus dem Inne-
ren des Präsidentenpalastes. Mit 
seinem Buch „Vor den Augen der 
Welt“ gelang ihm eine facettenrei-
che und intime Biografie des ukra-
inischen Präsidenten. Gleichzeitig 
liefert Shuster eine fesselnde und 
gut recherchierte Chronik eines 
Krieges, der unsere Weltordnung 
nachhaltig verändert.

Simon Shuster: Vor den Augen der Welt. Wolodymyr Selenskyj und der 
Krieg in der Ukraine. Goldmann, 528 Seiten, ISBN: 978-3-442-31724-0, 
26 Euro. 

Wenn Sie dieses Buch gewinnen möchten, schreiben Sie mit dem 
Betreff „Vor den Augen der Welt“ per E-Mail an: verlosung@sovd.de 
oder aber per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 
Berlin. Einsendeschluss ist der 15. März.

Buchtipp

Auf dem Friedhof merken Angela (Katharina Thalbach) und ihr 
Mops „Helmut“ recht schnell, dass hier etwas nicht in Ordnung ist.

Ein neuer Fall für „Miss Merkel“
Statt ihren Ruhestand zu genießen, klärt die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Mord 

auf dem Friedhof auf. Gemeinsam mit ihrem Mops „Helmut“ sucht sie dort nach Spuren. Zu sehen ist 
der Film um die pensionierte Politikerin und Hobbydetektivin am 19. März um 20.15 Uhr bei RTL. 

Angela ist zurück. Bereits  vor 
einem Jahr schlüpfte Katharina 
Thalbach (Die Blechtrommel“) 
in die Rolle der Ex-Kanzlerin. 
Als „Miss Merkel“ ist sie nun 
erneut mit einem Verbrechen 
konfrontiert: Der Friedhofsgärt-
ner steckt kopfüber in der Erde. 
Die Mordverdächtigen gehören 
zu zwei verfeindeten Bestatter-
Familien.

„Mord auf dem Friedhof“  läuft 
am 19. März um 20.15 Uhr auf 
RTL. Zur gleichen Zeit am 12. März  
wiederholt RTL den Film „Miss 
Merkel – ein Uckermark-Krimi“.

Katharina Thalbach ermittelt wieder humorvoll als detektivische Altkanzlerin 

Foto: Oliver Feist / RTL

Besuch auf Judiths kleiner Farm
Die frühere Sprecherin der Tagesschau kennt man nur adrett gekleidet. Privat trägt Judith Rakers 

dagegen am liebsten Arbeitskleidung. Denn an ihrem Bauernhof bei Hamburg liebt sie vor allem die 
Gartenarbeit. Und die spielt auch die Hauptrolle in ihrem ersten Kinderbuch „Judiths kleine Farm“.

Kibera ist der größte Slum der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Wer hier aufwächst, kennt Armut 
und Perspektivlosigkeit. Ein Kulturzentrum soll dort nun Hoffnung schaffen. Möglich machten dies 
der Filmemacher Tom Tykwer und seine Ehefrau Marie Steinmann.

Schon als Sechsjährige säte 
Judith Rakers Tomaten aus. Vor 
einigen Jahren entdeckte sie 
die Begeisterung für den Anbau 
von Gemüse erneut. Ähnlich 
fasziniert reagieren Kinder aus 
der Stadt, die Rakers auf ihrem 
Bauernhof besuchen. Sie wollen 
zum Beispiel wissen, wie ein 
Maulwurf im Boden atmen kann 
und warum ihm die Erde nicht 
auf den Kopf fällt. 

Die Fragen der Kinder halfen 
Judith Rakers beim Schreiben 
ihres ersten Kinderbuches. Kein 
Wunder also, dass darin auch der 
Maulwurf Günter mitspielt.

In ihrem Kinderbuch widmet sich Judith Rakers dem Leben in der Natur

Das Fernsehstudio ist für Judith Rakers vor allem ein Arbeitsplatz. 
Viel lieber verbringt sie ihre Zeit mit der Arbeit in ihrem Garten.

Foto: Henning Kaiser / picture alliance / dpa

Das Kulturzentrum „Anno‘s One Fine Day Art Centre“ entstand mit 
deutscher Unterstützung in nur elf Monaten Bauzeit.

Eine Heimat für Kreativität 

Jede Woche besuchen rund 
1.500 Menschen die Angebote 
des Projektes. Zu diesen gehört 
unter anderem Ballett, Leseför-
derung oder Akrobatik. Auch ein 
Musical ist bereits in Planung. 
Das Zentrum soll Kindern und 
Jugendlichen dabei nicht nur 
einen sicheren Ort bieten, son-
dern vor allem auch ihr Selbst-
vertrauen stärken.

Bei der Eröffnung unterstrich 
Tom Tykwer die Bedeutung von 
Kreativität. Diese sei unabhän-
gig vom jeweils ausgeübten 
Beruf gerade in benachteiligten 
Regionen besonders wichtig.

Regisseur Tom Tykwer („Lola rennt“) fördert kulturelle Arbeit in Kenia

Foto: Eva-Maria Krafczyk / picture alliance / dpa

Grafik, Foto: nataljacernecka, Patryk Kosmider / Adobe Stock; Montage: SoVD

Denksport

Dieses Rätsel hätte vermutlich selbst den alten Pharaonen Kopf-
zerbrechen bereitet. Über der Pyramide aus Streichhölzern sind 
sechs Zahlen auf farbigen Symbolen abgebildet. Gelingt es Ihnen, 
diese so auf die leeren Stellen zu verteilen, dass jedes Streichholz 
zwei verschiedene Zahlen verbindet?

Die Auflösung finden Sie wie immer auf Seite 18.

Rätselhafte Pyramide
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Variante: LEICHT

Variante: MITTEL

Auflösung des 
Vormonats

Auflösung des 
Vormonats

Die beiden  
Diagramme sind 
mit den Zahlen 1 
bis 9 aufzufüllen.

Dabei darf jede 
Zahl in jeder Zeile 
und jeder Spalte 
und in jedem 3x3-
Feld nur einmal 
vorkommen.

204

5 8 1 2
3 2 9 5

7 3 9
2 3 7 4

8 4 2
6 9 2 5
9 7 5
7 9 6 1

6 5 4 9

4 9 7 5
6 7 2

3 5 2
2 5 3 8

3
1 3 7 2
6 9 8

8 6 4
4 9 8 6

2 4 5 1 9 7 6 8 3
9 6 8 3 5 4 7 1 2
7 3 1 2 6 8 4 5 9
8 7 9 4 1 2 3 6 5
6 1 4 5 7 3 2 9 8
3 5 2 9 8 6 1 7 4
4 8 6 7 2 9 5 3 1
1 2 7 8 3 5 9 4 6
5 9 3 6 4 1 8 2 7

8 7 2 6 1 5 4 9 3
3 4 6 8 2 9 5 7 1
5 9 1 3 7 4 6 2 8
7 3 9 4 8 1 2 5 6
4 6 8 5 3 2 9 1 7
2 1 5 9 6 7 8 3 4
9 8 4 7 5 3 1 6 2
1 5 7 2 4 6 3 8 9
6 2 3 1 9 8 7 4 5

Möchten Sie einen weiteren (hier nicht abgebildeten) Buchpreis 
gewinnen? Dann notieren Sie die eingekreisten Zahlen von oben 
nach unten und schicken Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de 
oder per Post an: SoVD, Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. März.

Buchtipp

Arschtritt ins Glück
Viel arbeiten, intensiv feiern: So ging Jürgen Schmieder lange 

durchs Leben – bis ihn ein diabetischer Schock auf den Boden der 
Tatsachen zurückholte. Dem Familienvater wurde klar, dass er nicht 
nur seinen Lebensstil, sondern vor allem auch seine Einstellung 
ändern musste. Schmieder erkannte: „Wenn ich meinen Sohn auf-

wachsen sehen möchte, muss ich 
überleben und gesund werden.“

Schritt für Schritt beschreibt 
Schmieder, wie der Einstieg in ein 
anderes Leben gelingen kann und 
wie dabei körperliche, mentale 
und soziale Faktoren zusammen-
hängen. Sein rüchsichtslos ehr-
licher Bericht von Erfolgen und 
Rückschlägen auf dem Weg zu 
echter Gesundheit ist ein Wachruf 
für alle, die dafür nicht erst auf 
der Intensivstation landen wollen, 
und zeigt, dass wir den Moment, 
in dem wirklicher Wandel beginnt, 
alle finden können.

Jürgen Schmieder: Arschtritt ins Glück. Der eine Moment, der dein 
Leben für immer verändert. C. Bertelsmann, 320 Seiten, ISBN: 978-3-
570-10532-0, 20 Euro.

Möchten Sie dieses Buch gewinnen? Dann schreiben Sie mit dem 
Betreff „Arschtritt ins Glück“ entweder per E-Mail an: verlosung@
sovd.de oder per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. März.

Braunbär mit Drogenproblem
Gibtʼs doch gar nicht, oder?

Bereits vor Jahren brachten 
Helikopter Menschen in die 
Wildnis der Kamtschatka-Halb-
insel. Sie wollten in der Taiga die 
Natur erforschen und schützen. 
Doch unzureichend verschlosse-
ne Tonnen mit Kerosin erregten 
schnell das Interesse der dort le-
benden Tiere und lockten sie zu 
dem Landeplatz. Dort nahmen 
die riesigen Bären tiefe Züge 
an dem Treibstoff und schliefen 
anschließend ihren Rausch aus.

Seither lockt allein das Ge-
räusch sich nähernder Hub-
schrauber die süchtigen Pelz-
tiere aus dem Unterholz. Denn 
auch bei Start und Landung 
wird Kerosin freigesetzt.

Welch Ironie: Ausgerechnt der Naturschutz brachte Drogen in die 
Taiga. Konsumierende Bären lässt das natürlich gleichgültig.

Foto: Wildpix imagery / Adobe Stock

In der unbelassenen Natur ist die Welt noch in Ordnung – sollte man meinen. Doch ausgerechnet im 
abgelegenen Ostsibirien suchen Braunbären immer wieder den Rausch. Sie erschnüffeln die an Fässern 
mit Flugbenzin austretenden Gase und warten meist sehnsüchtig auf landende Hubschrauber. Diese 
Bären haben ein ernstes Problem: Sie sind kerosinsüchtig.

Des Rätsels Lösung
Unterwegs zu fremden 
Planeten (Ausgabe 
Februar, Seite 16)

Der richtige Schatten des 
Astronauten war der mit der 
Nummer 4.

Rätselhafte Pyramide
(Denksport, Seite 17)

Eine mögliche Lösung des Py-
ramidenrätsels sieht so aus: In 
die erste Reihe (von links nach 

Nick Littlehales war früher 
Manager für einen Konzern, der 
Matratzen herstellt. Als Schlaf-
trainer berät der Brite inzwi-
schen Spitzensportler*innen. 
Auch Cristiano Ronaldo nahm 
Littlehales Dienste in Anspruch. 
Aber ist der Schlaf in kurzen Ab-
schnitten wirklich sinnvoll?

Fachleute bezweifeln das. 
Von jeher orientiere sich der 
menschliche Körper an dem 
Rhythmus von hell und dunkel. 
Dieser bestimme auch die Aus-
schüttung von Hormonen wie 
Kortison oder Testosteron. Und 
die seien wiederum maßgeblich 
für den Muskelaufbau und das 
Leistungsniveau.

„Ein Spiel dauert 90 Minuten.“ Gilt diese überlieferte Fußball-
weisheit auch für das Schlafverhalten von Cristiano Ronaldo?

Wie gut schläft Ronaldo?
Cristiano Ronaldo gewann zahlreiche Titel, mehrfach war er Weltfußballer des Jahres. Doch der Er-

folg kommt nicht von allein: Der Spieler aus Portugal gilt als ungemein ehrgeizig und diszipliniert. 
Angeblich praktiziert der Kicker eine spezielle Schlafmethode, bei der er fünfmal am Tag jeweils 90 
Minuten – also exakt die Länge eines Fußballspiels – im Bett verbringt. 

Hätten Sieʼs gewusst?

Fotos: Mehrdad Esfahani / SNN, Brian Jackson / Adobe Stock

rechts) tragen Sie die Zahlen 
1, 4, 3 ein, in die Zeile  
darunter dann die 3 
und die 1, den Ab-
schluss bildet ganz 
unten die 2.

Unter dem Meer
(Fehlersuche, Seite 16)

Die Unterschiede 
auf dem unteren Bild 
sind rechts markiert.
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Das Lösungswort zum Gewinnen eines weiteren, hier nicht abgebildeten Buchpreises bitte bis zum 15. März einsenden an: 

SoVD, Redaktion, Stichwort: „Kreuzworträtsel“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin oder per E-Mail an: kreuzwortraetsel@sovd.de. 
Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!
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Mit spitzer Feder Buchtipp

Vorsicht, Stufe!
Phil Hubbe ist an Multipler Sklerose erkrankt. Trotzdem – oder 

gerade deswegen – zeichnet er seit Jahren Cartoons über das Leben 
mit Behinderungen. Seine Bilder zeigen den oft schwierigen Alltag 
und die absurden Situationen, die Menschen mit Behinderungen 
oft meistern müssen. Wo man verzweifeln könnte, schafft er mit sei-
nem Humor den Raum für 
befreiendes Lachen und 
neuen Mut. 

Phil Hubbe ist selbst 
sehr aktiv und macht Aus-
stellungen sowie Lesun-
gen. Seine Werke sorgen 
für viel positive Resonanz 
bei Betroffenen und Ange-
hörigen.

Phil Hubbe: Vorsicht, Stufe! 
20 Jahre behinderte Cartoons 
von Phil Hubbe. Lappan, 128 
Seiten, ISBN: 978-3-8303-
3684-6, 18 Euro.

Wenn Sie eines der Bücher gewinnen möchten, dann schreiben 
Sie mit dem Betreff „Phil Hubbe“ per E-Mail an: verlosung@sovd.
de oder mit dem gleichen Stichwort per Post an: SoVD, Redaktion, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. März.
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Wechseln Sie zum E-Paper!
Der kürzeste Weg zur Anmeldung geht über das Smart-
phone. Einfach den QR-Code-Scanner öffnen und über 
den Code halten. Es erscheint ein Link, den Sie antippen 
können. Wenn auf Ihrem Gerät kein Scanner installiert 
ist, finden Sie einen im AppStore oder bei Google Play.

Foto: Farknot Architect / Adobe Stock

Name

E-Mail

Mitgliedsnummer

Ich möchte in Zukunft die SoVD-Zeitung digital als E-Paper erhalten.

Vorname

Telefon

Unterschrift

Gerne können Sie sich auch direkt über die Website ummelden: www.sovd.de/e-paper 

✂Sie können sich auch per Post anmelden. 
Schicken Sie das ausgefüllte Formular an: 
Sozialverband Deutschland
Abteilung Redaktion
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin

+  schneller bei  
Ihnen als im Postversand

+  enthält alle Landesbeilagen 
sowie zusätzliche Links und 
Videos in den Artikeln

+ für Tablets und Smartphones

+ schont die Umwelt

Gleich QR-Code  
scannen und  
anmelden!

SoVD-Zeitung
digital


	1
	2
	3
	4
	5
	6+7
	8
	9
	10
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

